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EINLADUNG 
 

zur Gemeindeversammlung 
 

Donnerstag, 15. Juni 2023, 20.00 Uhr, 
Schulhaus St. Urban 

 
 
Traktanden 
 
1. Genehmigung Jahresbericht 2022 der Einwohnergemeinde Pfaffnau mit 
 - den Berichten über die Umsetzung des Legislaturprogramms 
 - den Berichten zu den Aufgabenbereichen 
 - der Jahresrechnung 2022 
 - dem Prüfbericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 - dem Bericht der Controlling-Kommission zum Jahresbericht 
 - Kontrollbericht der Finanzaufsicht 
 
2. Genehmigung Landpachtreglement 
 
 
Verschiedenes 
- Auflösung der Musikschulkommission 
- Stand Neubau Gemeindehaus 
- Informationen über Ultrahochbreitbandversorgung, Projekt PRIORIS 
- Informationen über weitere laufende Projekte und Neuigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen können die den Abstimmungsvorlagen zugrunde 
liegenden Akten während zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung bei der 
Gemeindekanzlei Pfaffnau eingesehen oder elektronisch über die Homepage der Gemeinde 
Pfaffnau www.pfaffnau.ch (online Schalter) bezogen werden. Bei Bedarf werden wir Ihnen 
diese per Post zustellen. Bitte melden Sie sich bei der Finanzverwaltung per E-Mail an 
finanzverwaltung@pfaffnau.ch, per Telefon unter der Nummer 062 747 30 80 oder persönlich 
am Schalter während den Öffnungszeiten. Die Unterlagen für die übrigen Traktanden können 
ebenfalls bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden. 
 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen 
oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 
9. Juni 2023 ihren politischen Wohnsitz geregelt haben. 
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1. Jahresrechnung 2022 / Das Wichtigste im Überblick 
 
 
Aufwandüberschuss höher als budgetiert 
Die Erfolgsrechnung 2022 der Gemeinde Pfaffnau zeigt einen Aufwand 
von total CHF 20‘137‘000 und einen Ertrag von CHF 19‘685‘000. Daraus 
resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 451‘755. Im Budget 2022 
wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 349‘732 gerechnet. 
 

 

Erfolgsrechnung 
▪ tiefere Steuererträge bei den ordentlichen 

Steuern 
▪ Mehrausgaben im Bereich Bildung 

(höhere Schülerzahlen, zusätzliche 
Klassen, zusätzlicher Schulcontainer) 

▪ Höhere Restfinanzierungskosten Alter/Ge-
sundheit (höhere Pflegetaxen) 
 

Investitionsrechnung: 
Nettoinvestitionen von CHF 1‘164‘000 
Die Investitionsrechnung 2022 des Verwaltungsvermögens schliesst bei 
Ausgaben von CHF 1‘463‘000 und Einnahmen von CHF 299‘000 mit einer 
Nettoinvestitionszunahme von CHF 1‘164‘000. 

 
 

Investitionsausgaben 
Die Ausgaben von total CHF 1‘463‘000 
betreffen im Wesentlichen die folgenden 
Vorhaben: 
 
▪ Ersatz Tanklöschfahrzeug 

(CHF 409‘000) 
▪ Vorprojekt Neubau Alters- und  

Pflegeheim Murhof 
(CHF 146‘000) 

▪ Ersatz Wasserleitung Bannwald 
(CHF 140‘000) 

▪ Strassensanierungen (diverse) 
(CHF 122‘000) 

▪ Vorprojekt Neubau Gemeindehaus 
(CHF 145‘000) 

▪ Ersatz Beleuchtung Schulhaus St. Urban 
(CHF 101‘000) 
 

 
Steuerertrag um CHF 53‘700 tiefer als budgetiert 
 

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfaffnau betrug für das Jahr 2022 1.95 
Einheiten. 
 

Ordentliche Steuern: 
Der Ertrag bei den ordentlichen 
Steuern ist mit total CHF 7‘065‘000 
um CHF 275‘000 unter dem Budget 
von CHF 7‘340‘000. Darin sind die 
Steuern des laufenden Jahres 2022 
(minus CHF 208‘000), die Nachträge 
der früheren Jahre, die 
Sondersteuern auf Kapitalzahlungen 
und die Quellensteuern enthalten 
(minus CHF 95‘000). 

 
 

Gemeindesteuern 
▪ Insgesamt Rückgang um CHF 53‘700, 

wobei Verschiebungen innerhalb der 
verschiedenen Steuerarten festzustellen 
sind. 

▪ Abweichung entspricht - 0.70 % zum 
budgetierten Steuerertrag 
 

Andere Steuern: 
Die Erträge sind um CHF 221‘000 höher als budgetiert (CHF 503‘000 / 
Budget CHF 282‘000), wobei folgende Steuerarten wesentliche 
Abweichungen aufweisen: 
Nach- und Strafsteuern CHF 22‘400 / Budget CHF 10‘000 
Grundstückgewinnsteuern CHF 255‘900 / Budget CHF 100‘000 
Nachkommen-Erbschaftssteuern CHF 46‘900 / Budget CHF 5‘000 

 
 

Mehr Infos 
▪ Detaillierte Informationen zur 

Jahresrechnung 2022 finden Sie in den 
Jahresberichten zu den Aufgabenbereichen 
oder auf der Homepage der Gemeinde 
Pfaffnau unter: 
 
www.pfaffnau.ch (online Schalter) 
 

Bilanzüberschuss bei CHF 3‘619‘000 per 31.12.2022 
Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2022 total CHF 23‘456‘000 und ist 
damit rund CHF 366‘000 höher als im Vorjahr. Bei den Aktiven haben die 
Positionen „Sachanlagen im Verwaltungsvermögen“ um CHF 170‘000 und 
die „Aktivdarlehen“ um CHF 146‘000 zugenommen. Auf der Passivseite 
sind die Laufenden Verbindlichkeiten um CHF 1‘056‘000 angestiegen 
(Guthaben Steuerpflichtige und Restablieferung der Staatssteuer an den 
Kanton). Das Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierungen ist um CHF 463‘000 
tiefer. 

 
 

Bilanz 
▪ Der Bilanzüberschuss hat um den Auf-

wandüberschuss 2022 von CHF 451‘000 
abgenommen und beträgt per Ende 2022 
CHF 3‘619‘000 (Vorjahr CHF 4‘070‘000). 

▪ Die Verpflichtungen gegenüber den 
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 
steigen neu auf total CHF 3‘878‘000. 

  
Kennzahlen 
Sämtliche Finanzkennzahlen werden gemäss den Vorgaben des Kantons 
Luzern eingehalten. Die Nettoschuld pro Einwohner beträgt per Ende 
2022 CHF 132. Bis Ende 2020 wurde ein Nettoguthaben pro Einwohner 
ausgewiesen. Die markante Veränderung ist auf die Gründung und 
Ausgliederung der Murhof AG per 01.01.2021 zurückzuführen. 

 

 

 

Erläuterungen zum Jahresbericht 2022 
 
 
Sehr geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Wir freuen uns, Sie mit dieser Botschaft über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2022 zu 
informieren. Bitte beachten Sie zusätzlich die folgenden Informationen zum Jahres- 
bericht nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2): 
 
Geldflussrechnung 
Die Geldflussrechnung stellt einerseits ein eigenes Element der Jahresrechnung dar, 
andererseits dient sie als Basis für die finanzpolitische Steuerung. Sie informiert über die 
Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel (flüssige und geldnahe Mittel) und ist 
grundsätzlich nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. 
Die Geldflussrechnung nach der indirekten Methode finden Sie auf Seite 46. 
 
Anhang zur Jahresrechnung 
Zur Erhöhung der Transparenz müssen gemäss § 53 des Gesetzes über den Finanzhaushalt 
der Gemeinden (FHGG) zusätzliche Dokumente publiziert werden. Diese werden als Anhang 
zur Jahresrechnung dargestellt. Weiterführende Informationen zum Anhang sind auf Seite 49 
ersichtlich. 
 
Kreditüberträge 
Im Rahmen der Investitionsrechnung wurden Kreditüberträge aus dem Vorjahr und 
Überträge ins Folgejahr vorgenommen (siehe Übersicht auf Seite 14). In der Erfolgsrechnung 
wurden keine Kreditüberträge gemacht. 
 
Aufgrund des Umfangs verzichtet die Gemeinde Pfaffnau bewusst auf den Abdruck aller 
Dokumente im Jahresbericht. Der Anhang kann auf der Homepage der Gemeinde Pfaffnau 
www.pfaffnau.ch (Online-Schalter, Bereich Finanzverwaltung) heruntergeladen oder direkt 
bei der Finanzverwaltung bestellt werden. 
 
 
Erfolgsrechnung 
 
 Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 
Aufwand CHF 20‘136‘998 CHF 19‘970‘457 CHF 19‘374‘534 
Ertrag CHF 19‘685‘243 CHF 19‘620‘725 CHF 19‘755‘347 
Ergebnis CHF - 451‘755  CHF - 349‘732 CHF 380‘813 
 
 
Die Erfolgsrechnung 2022 der Gemeinde Pfaffnau weist einen Aufwandüberschuss von 
CHF 451‘755.- aus. Im Budget 2022 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 349‘732.- gerechnet. In verschiedenen Aufgabenbereichen sind Abweichungen bei den 
Erträgen und Aufwänden mit positiven und negativen Auswirkungen auf das Ergebnis zu 
verzeichnen. Detaillierte Kommentare zu den wesentlichen Positionen können Sie den 
Jahresberichten zu den einzelnen Aufgabenbereichen ab Seite 16 entnehmen. 
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Investitionsrechnung 
 
  Rechnung 2022 * erg. Budget 2022 Rechnung 2021 
Ausgaben  CHF 1‘463‘086 CHF 1‘666‘000 CHF 1‘501‘433 
Einnahmen  CHF 299‘045 CHF 432‘000 CHF 254‘427 
Nettoinvestitionen  CHF 1‘164‘041 CHF 1‘234‘000  CHF 1‘247‘006 
 
* Das ergänzte Budget der Investitionsausgaben 2022 beinhaltet die Kreditüberträge aus 
dem Vorjahr 2021 von CHF 477‘000.- sowie die Kreditüberträge ins Folgejahr 2023 von 
CHF 450‘000.- (Nettoübertrag CHF 27‘000.-). 
 
Die Investitionsrechnung 2022 des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von 
CHF 1‘463‘086.- und Einnahmen von CHF 299‘045.- mit einer Nettoinvestitionszunahme von 
CHF 1‘164‘041.-. Durch die Kreditüberträge von netto total CHF 27‘000.- hat sich das 
ursprünglich festgesetzte Ausgabenbudget von CHF 1‘639‘000.- auf ein ergänztes Budget 
von CHF 1‘666‘000.- erhöht. 
 
Weitere Informationen zu den Investitionsrechnungen des Verwaltungs- und Finanz-
vermögens finden Sie in der Botschaft ab Seite 10 oder in den Jahresberichten zu den 
einzelnen Aufgabenbereichen (ab Seite 16). 
 
 
 
Pfaffnau, 25. April 2023 
 
 
Andreas Müller Simon Wapf 
Gemeinderat Leiter Finanzen/Steuern 

Erfolgsrechnung 2022 nach Aufgabenbereichen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Politik / Wirtschaft 732'910 247'969 779'878 250'381 660'179 217'270
Nettoergebnis 484'941 529'497 442'909

2 Zentrale Dienste 2'122'968 1'937'471 2'168'944 1'943'259 2'102'621 1'929'636
Nettoergebnis 185'497 225'685 172'985

3 Sicherheit 645'585 559'130 661'612 547'725 645'616 527'759
Nettoergebnis 86'455 113'887 117'857

4 Umwelt / Energiestadt 156'312 52'300 146'319 46'400 133'772 45'481
Nettoergebnis 104'012 99'919 88'291

5 Kultur / Freizeit 310'349 116 333'368 0 284'605 0
Nettoergebnis 310'233 333'368 284'605

6 Finanzen / Steuern 624'753 9'483'914 605'900 9'519'639 630'345 9'664'711
Nettoergebnis 8'859'161 8'913'739 9'034'366

7 Bildung 7'190'541 3'972'098 6'864'749 3'918'155 6'653'767 3'722'092
Nettoergebnis 3'218'443 2'946'594 2'931'675

8 Alter / Gesundheit 656'255 0 564'757 0 576'688 0
Nettoergebnis 656'255 564'757 576'688

9 Soziales 3'451'385 79'052 3'413'575 43'800 3'433'287 420'011
Nettoergebnis 3'372'333 3'369'775 3'013'276

10 Ver- / Entsorgung 1'199'691 1'318'471 1'175'828 1'286'028 1'247'465 1'356'411
Nettoergebnis 118'780 110'200 108'946

11 Bauwesen / Infrastruktur 3'046'249 2'034'722 3'255'527 2'065'338 3'006'189 1'871'976
Nettoergebnis 1'011'527 1'190'189 1'134'213

Total 20'136'998 19'685'243 19'970'457 19'620'725 19'374'534 19'755'347
Ertragsüberschuss 380'813
Aufwandüberschuss 451'755 349'732

Total 20'136'998 20'136'998 19'970'457 19'970'457 19'755'347 19'755'347

Vergleich Nettoaufwand/-ertrag

Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) R 2022 BU 2022 Abw. in % 
R 22/BU 22 R 2021 Abw. in % 

R 22/R 21

1 Politik / Wirtschaft 484'941 529'497 91.6% 442'909 109.5%

2 Zentrale Dienste 185'497 225'685 82.2% 172'985 107.2%

3 Sicherheit 86'455 113'887 75.9% 117'857 73.4%

4 Umwelt / Energiestadt 104'012 99'919 104.1% 88'291 117.8%

5 Kultur / Freizeit 310'233 333'368 93.1% 284'605 109.0%

6 Finanzen / Steuern -8'859'161 -8'913'739 99.4% -9'034'366 98.1%

7 Bildung 3'218'443 2'946'594 109.2% 2'931'675 109.8%

8 Alter / Gesundheit 656'255 564'757 116.2% 576'688 113.8%

9 Soziales 3'372'333 3'369'775 100.1% 3'013'276 111.9%

10 Ver- / Entsorgung -118'780 -110'200 107.8% -108'946 109.0%

11 Bauwesen / Infrastruktur 1'011'527 1'190'189 85.0% 1'134'213 89.2%

Total 451'755 349'732 129.2% -380'813 -118.6%

Rechnung 2022 (R) Budget 2022 (BU) Rechnung 2021 (R)Aufgabenbereiche
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Erfolgsrechnung 2022 nach Leistungsgruppen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Politik / Wirtschaft 732'910 247'969 779'878 250'381 660'179 217'270
100121 Gemeinderat 221'609 221'609 222'881 222'881 196'130 196'130
1000110 Gemeindeversammlung 97'194 134'411 87'506
1006220 Öffentlicher Verkehr 329'137 26'210 332'174 27'000 312'816 21'740
1007900 Raumordnung 66'765 72'313 45'723
1008400 Tourismus 12'897 12'863 12'920
1008500 Industrie, Gewerbe, Handel, Landw. 5'308 150 5'236 500 5'084 -600

2 Zentrale Dienste 2'122'968 1'937'471 2'168'944 1'943'259 2'102'621 1'929'636
100120 Personalkosten Gemeinderat 222'218 222'218 211'700 211'700 217'671 217'671
100200 Personalkosten Verwaltung 801'402 801'402 826'400 826'400 803'358 803'358
100220 Personalwesen 52'279 52'279 45'821 45'821 72'502 72'502
100221 Informatik 193'044 193'044 193'456 193'456 184'614 184'614
100222 Allgemeine Admin., Verwaltung 138'959 138'959 131'582 131'582 120'209 120'209
106150 Personalkosten Werkdienst 172'077 172'077 181'500 181'500 166'216 166'216
121700 Personalkosten Hauswarte Schulen 330'763 330'763 327'800 327'800 324'616 324'616
1000225 Gemeindekanzlei 23'387 88 26'156 200 18'801 633
1001400 Teilungsamt 63'320 11'502 75'169 10'000 89'134 26'743
1001410 Einwohnerkontrolle 83'450 8'475 84'794 6'500 64'894 7'124
1001420 Regionales Zivilstandsamt Willisau 12'030 15'100 11'302
1001470 Bürgerrechtswesen 5'663 500 8'699 2'300 884
1003320 Massenmedien und Information 14'625 27'143 19'275
1005310 AHV-Zweigstelle 9'751 6'164 13'624 6'000 7'338 5'950
1005590 Arbeitsamt 1'807

3 Sicherheit 645'585 559'130 661'612 547'725 645'616 527'759
1001110 Polizei 9'876 11'320 9'165
1001500 Feuerwehr (SF) 232'758 232'758 235'055 235'055 244'892 244'892
1001506 Feuerwehr Pfaffnau - Roggliswil (SF) 316'688 316'688 300'970 300'970 271'347 271'347
1001610 Schiesswesen 9'423 3'730 26'354 4'500 11'026 4'468
1001620 Zivilschutz 76'840 5'954 87'913 7'200 109'186 7'052

4 Umwelt / Energiestadt 156'312 52'300 146'319 46'400 133'772 45'481
1007500 Naturschutz 35'757 38'862 42'921
1007690 Umweltschutz allgemein 72'995 26'459 58'353 24'000 51'260 24'462
1008110 Landwirtschaft 20'542 23'938 13'572
1008300 Jagd und Fischerei 13'164 14'313 14'475 14'400 14'693 14'721
1009631 Wälder 13'854 11'528 10'691 8'000 11'326 6'298

5 Kultur / Freizeit 310'349 116 333'368 284'605 0
1003120 Denkmalpflege, Heimatschutz 2'603 2'635 2'339
1003290 Kulturförderung, -sicherung, Vereine 143'978 116 151'452 122'016
1003410 Sport und Sportvereine 163'768 179'281 160'250

6 Finanzen / Steuern 624'753 9'483'914 605'900 9'519'639 630'345 9'664'711
100201 Finanzverwaltung 171'044 171'044 184'201 184'201 179'463 179'463
1000210 Regionales Steueramt 294'031 152'203 288'858 142'200 299'737 143'636
1001440 Betreibungsamt 6'462 3'875

Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021Aufgabenbereiche/Leistungsgruppen

Erfolgsrechnung 2022 nach Leistungsgruppen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021Aufgabenbereiche/Leistungsgruppen

1009100 Allgemeine Gemeindesteuern 55'529 7'174'100 55'300 7'406'800 57'389 7'449'406
1009101 Sondersteuern 16'644 424'130 2'700 230'500 2'410 268'990
1009300 Finanzausgleich 13'766 1'031'539 13'800 1'031'600 13'766 1'088'436
1009610 Kapital- und Zinsendienst 72'984 316'902 61'041 312'500 71'118 318'228
1009690 Finanzvermgögen, übriges 755 700 2'000
1009710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 3'858 2'400 1'239
1009900 Auflösung Aufwertungsreserven 209'438 209'438 209'438

7 Bildung 7'190'541 3'972'098 6'864'749 3'918'155 6'653'767 3'722'092
102190 Schulleitung, Schulverwaltung 214'904 214'904 178'072 178'072 170'533 170'533
102191 Bildungskommission 22'988 22'988 29'356 29'356 29'842 29'842
102192 Schülertransport 12'355 12'355 12'600 12'600 18'346 18'346
102193 Werken 41'674 41'674 46'784 46'784 47'292 47'292
102194 Handarbeit 22'082 22'082 24'116 24'116 17'591 17'591
102195 Informatik 82'082 82'082 88'041 88'041 70'141 70'141
102196 Drucksachen, Kopien 16'939 16'939 16'919 16'919 13'691 13'691
102197 Schul- und Gemeindebibliothek 35'273 35'273 42'412 42'412 35'399 35'399
102198 Volksschule übriges 82'093 82'093 100'232 100'232 74'274 74'274
1002110 Kindergarten Pfaffnau 426'046 235'181 271'019 220'000 416'838 299'569
1002116 Basisstufe St. Urban 729'721 341'195 550'031 322'600 583'426 274'712
1002120 Primarschule 2'534'415 1'399'117 2'568'972 1'319'400 2'361'192 1'241'589
1002130 Sekundarschule 1'905'463 1'095'784 1'792'216 1'142'700 1'769'894 1'093'972
1002136 Gymnasien, Kantonsschulen 51'754 67'600 69'417
1002140 Musikschule 91'558 145'286 112'459
1002145 Musikschule Pfaffnau-Roggliswil (SF) 321'973 321'973 326'123 326'123 285'682 285'682
1002161 Schulische Dienste 113'361 121'681 114'295
1002164 Schulsozialarbeit 75'503 34'222 67'626 32'000 65'957 31'689
1002180 Schul- und familienerg. Tagesstr. 40'297 11'949 43'479 14'700 39'720 16'056
1002200 Sonderschulung 352'440 353'200 339'344
1002990 Erwachsenenbildung
1004330 Schulgesundheitsdienst 17'620 2'287 18'984 2'100 18'434 1'714

8 Alter / Gesundheit 656'255 0 564'757 0 576'688 0
1004150 Restfin. Langzeitpflege Heime 501'850 443'646 463'059
1004250 Restfin. Langzeitpflege ambulant 154'405 121'111 113'629

9 Soziales 3'451'385 79'052 3'413'575 43'800 3'433'287 420'011
1001430 Kindes- und Erwachsenenschtz 101'417 87'904 87'077
1001434 Mandatsführung 109'725 52'163 68'482
1005110 Krankenversicherung 5'752 6'163 5'922
1005120 Prämienverbilligungen 309'554 300'300 295'019
1005311 AHV-Erlassbeiträge 5'135 4'900 5'587
1005320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 1'289'928 1'279'363 1'293'244
1005410 Familienzulagen 10'842 11'500 10'522
1005430 Alimentenbevorschussung & -inkasso 21'464 1'796 36'645 10'000 26'746 7'493
1005440 Jugendarbeit 23'385 4'886 23'612 3'800 23'749 4'156
1005451 Spielgruppen & Kindertagesstätten 72'599 48'906 49'830 735
1005720 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch 1'202'605 70'261 1'256'532 30'000 1'233'562 406'727
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Erfolgsrechnung 2022 nach Leistungsgruppen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021Aufgabenbereiche/Leistungsgruppen

1005730 Integrations- und Asylwesen 12'471 1'700 4'158 2'043
1005750 Sozialamt 167'937 149'763 158'008
1005790 Allgemeine Fürsorge 118'571 409 151'666 173'496 900

10 Ver- / Entsorgung 1'199'691 1'318'471 1'175'828 1'286'028 1'247'465 1'356'411
1007104 Wasserversorgung Pfaffnau (SF) 390'765 390'765 368'308 368'308 385'005 385'005
1007204 Abwasserbeseitigung (SF) 715'386 715'386 682'526 682'526 702'245 702'245
1007304 Abfallbeseitigung (SF) 93'540 93'540 124'994 124'994 160'215 160'215
1008710 Konzessionsgebühren 118'780 110'200 108'946

11 Bauwesen / Infrastruktur 3'046'249 2'034'722 3'255'527 2'065'338 3'006'189 1'871'976
100290 Gemeindehaus 60'318 60'318 68'365 68'365 63'483 63'483
100291 MZH, Aussensportanlage Pfaffnau 353'781 353'781 391'559 391'559 336'977 336'977
106151 Werkhof allgemein 188'426 188'426 196'353 196'353 174'310 174'310
106190 Werkhofgebäude Brunnmatt 55'682 55'682 79'600 79'600 74'888 74'888
121701 Hauswart allg. Schullieg. Pfaffnau 35'082 35'082 40'782 40'782 34'367 34'367
121702 Energie/Strom Schullieg. Pfaffnau 61'883 61'883 55'000 55'000 57'734 57'734
121703 Wasser/Abwasser Schullieg. Pfaffnau 5'197 5'197 5'000 5'000 5'011 5'011
121704 Schulhaus Primarschule Pfaffnau 205'449 205'449 199'458 199'458 154'450 154'450
121705 Schulhaus Sekundarschule Pfaffnau 374'376 374'376 383'591 383'591 368'811 368'811
121706 Turnhalle Pfaffnau 38'011 38'011 35'364 35'364 37'897 37'897
121711 Hauswart allg. Schullieg. St. Urban 26'200 26'200 32'112 32'112 30'467 30'467
121712 Energie/Strom Schullieg. St. Urban 47'230 47'230 23'000 23'000 28'230 28'230
121713 Wasser/Abwasser Schullieg. St. Urban 5'191 5'191 5'000 5'000 4'478 4'478
121714 Schulhaus St. Urban 221'719 221'719 212'440 212'440 203'531 203'531
121715 Turnhalle St. Urban 118'358 118'358 110'414 110'414 96'072 96'072
1001450 Markt- und Gewerbewesen 35'146 22'005 23'594 21'000 6'533
1001460 Grundbuch-, Verm.- & Katasterwesen 5'639 11'117 4'499
1003420 Öffentliche Anlagen 58'318 77'284 62'980
1006152 Gemeindestr. baulicher Unterhalt 180'945 5'914 261'276 142'474
1006153 Gemeindestr. betrieblicher Unterhalt 117'612 33'582 155'925 31'500 128'458 27'789
1006154 Winterdienst 45'243 1'735 57'007 3'000 102'646 6'401
1006155 Strassenbeleuchtung 36'025 36'100 37'819
1006400 Nachrichtenübermittlung 19'731 20'000
1007410 Gewässer 151'678 9'150 197'972 138'566 120
1007710 Friedhof und Bestattung 60'136 24'597 55'087 15'000 59'371 25'046
1007901 Ortsplanung 111'326 84'421 250'115
1007910 Bauverwaltung 329'961 24'685 315'817 35'000 285'271 26'985
1008791 Energie, übriges (Ersatzabgabe) 2'000
1009630 Personalhaus Murhof 55'079 81'585 84'601 89'000 81'682 84'100
1009632 Übrige Liegenschaften 42'507 34'566 37'288 30'800 35'069 30'829

Total 20'136'998 19'685'243 19'970'457 19'620'725 19'374'534 19'755'347
Ertragsüberschuss 380'813
Aufwandüberschuss 451'755 349'732
Total 20'136'998 20'136'998 19'970'457 19'970'457 19'755'347 19'755'347

Erfolgsrechnung 2022 nach Sachkontogruppen

Sachkontogruppen Rechnung
2022

Budget
2022

Abw. in %
R 22/BU 22

Rechnung
2021

Abw. in %
R 22/R 21

Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 6'145'526.55 5'810'300.00 105.8% 5'847'762.25 105.1%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'204'680.67 2'606'030.00 84.6% 2'015'395.38 109.4%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 716'116.20 723'400.00 99.0% 682'428.35 104.9%
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. 269'202.51 2'000.00 13460.1% 408'650.79 65.9%
36 Transferaufwand 5'819'725.71 5'809'315.90 100.2% 5'635'166.58 103.3%
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00
39 Interne Verrechnungen 4'842'226.77 4'967'611.30 97.5% 4'699'570.55 103.0%

Total Betrieblicher Aufwand 19'997'478.41 19'918'657.20 100.4% 19'288'973.90 103.7%

Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 7'567'350.02 7'622'000.00 99.3% 7'688'365.18 98.4%
41 Regalien und Konzessionen 130'854.95 122'300.00 107.0% 121'021.55 108.1%
42 Entgelte 1'798'887.93 1'494'400.00 120.4% 2'078'964.05 86.5%
43 Verschiedene Erträge 1'055.35 1'200.00 87.9% 1'345.00 78.5%
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 75'689.81 246'983.00 30.6% 5'852.00 1293.4%
46 Transferertrag 4'788'592.12 4'791'792.90 99.9% 4'744'190.21 100.9%
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen 4'842'226.77 4'967'611.30 97.5% 4'699'468.10 103.0%

Total Betrieblicher Ertrag 19'204'656.95 19'246'287.20 99.8% 19'339'206.09 99.3%

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -792'821.46 -672'370.00 117.9% 50'232.19 -1578.3%

34 Finanzaufwand 31'773.02 51'500.00 61.7% 53'623.26 59.3%
44 Finanzertrag 163'401.55 164'700.00 99.2% 174'765.95 93.5%

Ergebnis aus Finanzierung 131'628.53 113'200.00 116.3% 121'142.69 108.7%

Operatives Ergebnis -661'192.93 -559'170.00 118.2% 171'374.88 -385.8%

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 209'438.00 209'438.00 100.0% 209'438.00 100.0%

Ausserordentliches Ergebnis 209'438.00 209'438.00 100.0% 209'438.00 100.0%

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -451'754.93 -349'732.00 129.2% 380'812.88 -118.6%

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen (SF) werden vor dem Abschluss ausgeglichen und die entsprechenden
Einlagen und Entnahmen verbucht. Diese haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Die SF schliessen wie folgt ab:

Ergebnisse der Spezialfinanzierungen
Feuerwehr -51'773.91 -64'555.40 38'845.09
Wasserversorgung 147'189.01 -63'808.00 120'091.50
Abwasserbeseitigung 118'239.15 -54'926.20 189'958.90
Abfallbeseitigung -19'562.50 -58'693.40 59'380.30
Total Einlagen (+) 265'428.16 408'275.79
Total Entnahmen (-) -71'336.41 -241'983.00
Gesamttotal netto 194'091.75 -241'983.00 408'275.79
(+ = Ertragsüberschuss bzw. Einlage in SF / - = Aufwandüberschuss bzw. Entnahme aus SF)
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Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen
Aufgabenbereiche / Sachkonto

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

2 Zentrale Dienste 40'673 45'000
5200.00 Informatik Wechsel Rechenzentrum 40'673 45'000

3 Sicherheit 420'789 224'911 405'000 180'000 179'731 27'300
Feuerwehr 420'789 224'911 405'000 180'000 179'731 27'300

5030.60 Löschwasserprojekt Krummen 861 63'535
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 11'445 27'300
6370.60 Investitionsbeitrag private Haushalte 7'433
5040.60 Erweiterung Feuerwehrlokal Pfaffnau 10'733 43'414
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 26'250
5060.60 Atemschutzfahrzeug Feuerwehr 72'782

(Übernahme/Umbau TLF lups)
5060.60 Ersatz Tanklöschfahrzeug 409'195 405'000
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 179'783 180'000

Schiesswesen 0 0
5620.00 Investitionsbeitrag Sanierung 0 0

Schiessanlage Langenthal

7 Bildung 30'121 26'000 54'181
5060.00 Anschaffung Informatik Hardware Schule 30'121 26'000 54'181

8 Alter / Gesundheit 146'430 150'000 206'877
Immobile Sachanlagen Murhof 146'430 150'000 206'877

5040.50 Neubau Alters- & Pflegeheim Murhof 117'236
(Wettbewerb)

5040.50 Neubau Alters- & Pflegeheim Murhof 146'430 150'000 89'641
(Vorprojekt, Baugesuch)

9 Soziales 0 38'000
5200.00 Anschaffung KLIBnet 0 38'000

10 Ver- / Entsorgung 292'889 18'665 482'000 212'000 501'977 132'390
Wasserversorgung Pfaffnau 214'155 17'290 327'000 112'000 232'809 90'702

5030.70 Fassung Quelle Lichtsteiner, Oedenwil 47'950 0 5'241
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 13'989
5030.70 Fassung Quelle Hodel, Weid (2) 13'435
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 8'033
5030.70 Ersatz Wasserleitung Föllistrasse und 5'736 47'000 188'543

Neubau Ringschluss Sagenstrasse
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 20'460
5030.70 Ersatz Wasserleitung Bannwald 139'917 150'000
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudeversicherung 15'640 12'000
5030.70 Planung Verbund Pfaffnau - St. Urban 0 105'000
5060.70 Umrüstung/Neuinstallation Wasserzähler 20'552 25'000 25'590
6390.70 Anschlussgebühren 1'650 100'000 48'220

Rechnung 2022  erg. Budget 2022 Rechnung 2021

Aufgabenbereiche / Sachkonto
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Abwasserbeseitigung 78'734 1'375 155'000 100'000 269'168 41'688
5030.80 Sanierungs Kanalisationsnetz 37'101 75'000 42'534
5030.80 Sanierung Kanalisation Spitzhubelstr. 2'373 20'000 182'708
5030.80 Sanierung Kanalisation Muttibachstr. 585 20'000 43'926
5030.80 Sanierung Pumpwerk Brunnmatt 38'675 40'000
6390.80 Anschlussgebühren 1'375 100'000 41'688

11 Bauwesen / Infrastruktur 532'184 55'469 520'000 40'000 558'667 94'737
Strassen 121'951 55'469 165'000 40'000 324'133 54'737

5010.00 Sanierung Spitzhubelstrasse 27'771 70'000 158'054
5010.00 Sanierung Muttibachstrasse 19'892 20'000 96'721
5010.00 Sanierung Waldstrassen (UHG) 74'288 75'000 69'358

(forstliche Güterstrassen)
6360.00 Gemeindeanteil Perimeter (UHG - 2/3) 55'469 40'000 54'737

Friedhof und Bestattung 88'245 75'000 121'118 40'000
5030.00 Umgestaltung Friedhof St. Urban 35'464 50'000
5030.00 Sanierung Stützmauer/Böschung 52'781 25'000

Areal Kirche Pfaffnau
5610.00 Investitionsbeitrag an Kanton 121'118

Neues Gemeinschaftsgrab St. Urban
6310.00 Investitionsbeitrag von Kanton 40'000

Hochbauten 245'908 240'000 60'955
5040.00 Neubau Gemeindehaus (Vorprojekt) 144'522 150'000
5040.00 Ersatz Beleuchtung Schulhaus St. Urban 101'386 90'000
5040.00 Aus- und Umbau Klassenzimmer 60'955

Schulhaus St. Urban

Mobilien 36'392 40'000
5060.00 Ersatz Klapptische Turnhalle St. Urban 36'392 40'000

Ortsplanung 39'688 0 52'461
5290.00 Ortsplanungsrevision 39'688 0 52'461

1'463'086 299'045 1'666'000 432'000 1'501'433 254'427
Nettoinvestitionen 1'164'041 1'234'000 1'247'006
Total 1'463'086 1'463'086 1'666'000 1'666'000 1'501'433 1'501'433

 erg. Budget 2022 Rechnung 2021Rechnung 2022
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Investitionsrechnung - Finanzvermögen
Sachkonto

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1071 Verzinsliche Anlagen 160'000
1071.00 Darlehen Badi Reiden AG 160'000

1080 Grundstücke
1080.00 Bauland Reserve
1080.02 Landwirtschaftsland
1080.04 Wälder

1084 Gebäude
1084.00 Personalhaus Murhof

160'000
Nettoinvestitionen 160'000

Total 160'000 160'000

Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Investitionsrechnung nach Sachkontogruppen
Sachkontogruppen Rechnung erg. Budget Rechnung 

2022 2022 2021

50 Sachanlagen -1'382'724    -1'583'000   -1'327'853 
51 Investitionen auf Rechnung Dritter -                                  -                  - 
52 Immaterielle Anlagen -80'361            -83'000       -52'461 
54 Darlehen -                                  -                  - 
55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                  -                  - 
56 Eigene Investitionsbeiträge -                                  -     -121'119 
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge -                                  -                  - 

Investitionsausgaben (-) -1'463'085  -1'666'000  -1'501'433 

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -                                  -                  - 
61 Rückerstattungen -                                  -                  - 
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen -                                  -                  - 
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 299'044            432'000       254'427 
64 Rückzahlung von Darlehen -                                  -                  - 
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen -                                  -                  - 
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge -                                  -                  - 
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -                                  -                  - 

Investitionseinnahmen (+) 299'044          432'000      254'427 

Nettoinvestitionen -1'164'041  -1'234'000  -1'247'006 

davon Spezialfinanzierungen
Investitionsausgaben:
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr -420'789        -405'000     -179'731 
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung -214'156        -327'000     -232'809 
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung -78'733          -155'000     -269'168 
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallbeseitigung -                                  -                  - 
Total Investitionsausgaben (-) -713'678    -887'000    -681'708    

Investitionseinnahmen:
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr 224'911            180'000         27'300 
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung 17'290              112'000         90'702 
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung 1'375                100'000         41'688 
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallbeseitigung -                                  -                  - 
Total Investitionseinnahmen (+) 243'575      392'000      159'690      
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Ergänztes Budget 2022
Herleitung nach Aufgabenbereichen, Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Budget Kreditüberträge Nachtrags- Kreditüberträge Budget 

in 1'000 Fr. festgesetzt aus Vorjahr kredite ins Folgejahr ergänzt

Investitionsausgaben 1'639            477              -                   -450                         1'666 
(alle Aufgabenbereiche)

1 Politik / Wirtschaft -                   -                   -                   -                                      - 

2 Zentrale Dienste 45                -                   -                   -                                   45 

3 Sicherheit 405              280              -                   -280                           405 
Investitionsbeitrag San. Schiessanlage Langenthal 280                         -280                        

4 Umwelt / Energiestadt -                   -                   -                   -                                      - 

5 Kultur / Freizeit -                   -                   -                   -                                      - 

6 Finanzen / Steuern -                   -                   -                   -                                      - 

7 Bildung 26                -                   -                   -                                   26 

8 Alter / Gesundheit 150              -                   -                   -                                 150 

9 Soziales 38                -                   -                   -                                   38 

10 Ver- / Entsorgung 505              87                -                   -110                           482 
Ersatz Wasserleitung Föllistrasse und 47                           
Neubau Ringschluss Sagenstrasse
Sanierung Kanalisation Spitzhubelstrasse 20                           
Sanierung Kanalisation Muttibachstrasse 20                           
Ersatz Wasserleitung Bannwald -50                          
Sanierung Pumpwerk Brunnmatt -60                          

11 Bauwesen / Infrastruktur 470              110              -                   -60                             520 
Sanierung Spitzhubelstrasse 60                           -30                          
Sanierung Muttibachstrasse 50                           -30                          

Bilanz per 31.12.2022

Zunahme Abnahme

1 AKTIVEN 23'091'001 46'060'026 45'694'514 23'456'513

10 FINANZVERMÖGEN 9'711'521 44'596'940 44'601'994 9'706'467
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3'165'543 23'601'228 23'712'822 3'053'949
101 Forderungen 3'510'072 20'652'950 20'556'264 3'606'758
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 332'908 342'762 332'908 342'762
107 Finanzanlagen 160'000 160'000
108 Sachanlagen Finanzvermögen 2'542'998 2'542'998

14 VERWALTUNGSVERMÖGEN 13'379'480 1'463'086 1'092'520 13'750'046
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'914'677 1'200'831 1'031'129 12'084'379
142 Immaterielle Anlagen 292'656 80'361 58'476 314'541
144 Darlehen 570'528 146'430 716'958
145 Beteiligungen 520'501 520'501
146 Investitionsbeiträge 81'118 35'464 2'915 113'667

2 PASSIVEN 23'091'001 27'205'156 26'839'644 23'456'513

20 FREMDKAPITAL 11'088'592 26'555'141 25'726'302 11'917'431
200 Laufende Verbindlichkeiten 4'656'375 26'449'146 25'392'990 5'712'531
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2 2
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 207'398 101'693 207'398 101'693
205 Kurzfristige Rückstellungen 66'000 4'300 3'200 67'100
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5'730'068 77'358 5'652'710
208 Langfristige Rückstellungen 41'002 41'002 0
209 Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen 387'749 4'354 383'395

und Fonds im Fremdkapital

29 EIGENKAPITAL 12'002'409 650'015 1'113'342 11'539'082
290 Verpflichtungen ggü. Spezialfinanzierungen 3'684'221 265'428 71'336 3'878'313
291 Fonds 92'039 3'774 95'813
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 4'155'153 209'438 3'945'715
299 Bilanzüberschuss 4'070'996 380'813 832'568 3'619'241

01.01.2022 31.12.2022
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JB 2022 Pfaffnau 1 Politik / Wirtschaft 
* Beschluss

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Politik / Wirtschaft umfasst 
die Leistungsgruppen 
- Gemeindeversammlung 
- Gemeinderat 
- Öffentlicher Verkehr 
- Raumplanung 
- Tourismus 
- Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft 
 
Die politischen Behörden setzen die Ziele, leiten 
zeitgerecht die notwendigen Problemlösungs-
prozesse ein und sind dafür besorgt, dass der 
Souverän entscheiden kann und diese Ent-
scheide korrekt umgesetzt werden. 
 
• Gemeinderat: Führen der Verwaltung sowie 
Beschlussfassung und Vollzug der Aufgaben, 
welche in den Zuständigkeitsbereich des 
Gemeinderates als Exekutive fallen. 
 
• Wirtschaft: Schaffung guter Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen aus allen Wirtschafts-
zweigen (KMU, Landwirtschaft, Dienst-
leistungen). 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Eine gute Beziehung unter den Gemeinden ist für 
den Erfahrungsaustausch und damit die 
nachhaltige Führung und Weiterentwicklung 
unserer Gemeinden wichtig. Es gilt regelmässig 
zu prüfen, ob und in welcher Form die 
Zusammenarbeit vertieft werden kann. Die 
Weiterentwicklung der administrativen 
Organisation der Verwaltung ist ein ständiger 
Prozess mit dem Ziel, die anstehenden Aufgaben 
effizient und kosteneffektiv abwickeln zu können. 

Zudem soll die Führungsorganisation überprüft 
werden, um die für unsere Gemeinde optimalste 
Grundlage für die strategische und operative 
Führung zu schaffen. 
 
Lagebeurteilung  
Der Gemeinderat beteiligt sich aktiv zusammen 
mit dem Regionalverband zofingenregio und den 
beteiligten Gemeinden an der Erarbeitung des 
Räumlichen Entwicklungskonzepts. 
 
Die Führungsorganisation der Gemeinde wird ab 
2023 überprüft mit dem Ziel einer besseren 
Abgrenzung von operativen und strategischen 
Aufgaben und Funktionen. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms 
Mit den Nachbargemeinden organisiert der 
Gemeinderat regelmässige Treffen, um den 
gegenseitigen Austausch zu pflegen. Zudem 
werden in Grossprojekten Zusammenarbeiten 
angestrebt, um Ressourcen zu teilen. Beispiele 
dafür sind die Projekte PRIORIS für die 
Ultrahochbreitbandversorgung oder die 
Bündelung der Einsprachen gegen das LIDL 
Verteilzentrum in Roggwil mit den anderen 
betroffenen (Nachbar-)Gemeinden. 
 
In Zusammenarbeit mit einer spezialisierten 
Schriftgut- und Informationsverwaltungsfirma 
wurde damit begonnen, die verschiedenen 
Archivablagen zusammen zu führen. In rund 140 
Arbeitsstunden wurde eine erste Etappe der 
Schriftgutverwaltung nachgeführt. Die Arbeiten 
werden auf mehrere Jahre aufgeteilt und sollten 
im Jahr 2024 abgeschlossen werden können. 
 

  

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Abhängigkeit von Entscheiden, 
die ausserhalb der Gemeinde getroffen 
werden, die jedoch grosse Kostenfolgen 
haben 

Budget kann nur teilweise 
autonom gesteuert werden 

hoch Repräsentation in ausser-
kommunalen Gremien anstreben 
und Einfluss auf Entscheide 
nehmen 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Archiv aufarbeiten Planung 22 2022 – 
2024 ER  20 22 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Regelmässige 
Informationen über die 
Behörden- u. 
Verwaltungstätigkeit 

Anzahl 
Newsmitteilungen 
auf Homepage 

100 129 100 129 

Einwohnerzahl ständige 
Wohnbevölkerung 

Anzahl > 2600 2’661 2’674 2’715 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 443 529 485* -8.32 

Total 
Aufwand 660 780 733 -6.03 
Ertrag 217 251 248 -1.19 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben   *  
Einnahmen     
Nettoinvestitionen     

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Im letzten Jahr fanden keine Gemeindeabstimmungen oder Ersatzwahlen an der Urne statt, somit fallen die Druckkosten für 
Botschaften und Stimmzetteln rund CHF 7'000.- tiefer aus als budgetiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Tageskarte Gemeinde wird ab 2024 durch die Spartageskarte Gemeinde ersetzt. Das neue Angebot orientiert sich an der 
bekannten Spartageskarte des öV: Das Produkt wird in zwei Preisstufen, für die 1. und 2 Klasse sowie für Personen mit und ohne 
Halbtaxabonnement angeboten. Die günstigere Stufe steht bis maximal 10 Tages vor dem Reisetag zur Verfügung und kostet mit 
Halbtaxabo in der 2. Klasse CHF 39.-. Es kann eine beliebige Anzahl gekauft werden, wobei jede Tageskarte personalisiert ist. 
Die Kontingentierung je Gemeinde sowie die Einschränkung auf die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner entfallen. Region 
Luzern West prüft aktuell noch, ob eine Übergangslösung für die restlichen Monate im Jahr 2023 angeboten werden kann. Sollte 
die Gemeinde Pfaffnau im Jahr 2023 noch einmal Tageskarten Gemeinden anbieten können, wird die Bevölkerung informiert. 
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JB 2022 Pfaffnau 2 Zentrale Dienste 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Zentrale Dienste umfasst 
die Leistungsgruppen 
- Gemeindekanzlei / Einwohnerkontrolle 
- Teilungsamt 
- Allgemeine Dienste 
- Personalwesen 
- Bürgerrechtswesen 
- Regionales Zivilstandsamt 
- Kommunikation, Information 
- AHV-Zweigstelle 
 
Die Gemeindeverwaltung ist ein bürgerfreund-
licher Dienstleistungsbetrieb. Die Gemeinde ist 
ein attraktiver Arbeitgeber. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Weiterentwicklung der externen 
Kommunikation der Gemeinde ist zentral, um die 
Bürgerinnen und Bürger transparent und zeitnah 
über die aktuellen Entwicklungen in der 
Gemeinde zu informieren sowie entsprechende 
Dienstleistungen digital zur Verfügung zu stellen. 

Lagebeurteilung  
Das Ziel vom papierlosen Büro verfolgt auch die 
Gemeindeverwaltung Pfaffnau. Im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung überprüft die 
Verwaltung laufend die Arbeitsabläufe und 
investiert wo nötig in moderne Arbeitsplatz-
infrastruktur. 
 
Der Gemeinderat überprüft 2023 die Ergänzung 
der Botschaft mit einem übergeordneten 
Kurzkommentar für eilige Leser. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms  
Der Newsletter der Gemeinde wird rege benutzt 
und stellt ein gutes Instrument dar, die 
Bevölkerung zeitnah über Neuigkeiten zu 
orientieren. Per 31. Dezember 2022 betrug die 
Anzahl der Newsletter-Abonnenten 238. Mit 
Hinweisen auf den verschiedenen Infoblättern 
oder Botschaften versucht die Gemeinde, diese 
Anzahl kontinuierlich zu erhöhen. 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Verwaltungsstruktur neu 
gliedern 

Gewinn von mehr Flexibilität 
und Agilität in der Zuteilung der 
Aufgaben 

hoch Gemeinderat erarbeitet neue 
Organisationsverordnung in 
Abstimmung mit den Parteien 

Risiko: Auseinandersetzungen in 
Personalbelangen 

Unzufriedenheit der 
MitarbeiterInnen 

mittel Jährliche Personalgespräche 
konsequent und auf allen Stufen 
durchführen 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Informatik Wechsel 
Rechenzentrum Abgeschlossen 41 2022 IR  45 41 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 
Fluktuation 
MitarbeiterInnen 

Anzahl max. 1 3 1 2 

Gemeinde bietet 
Ausbildungsplätze an 

Anzahl 1 1 1 1 

 
  

 

 

Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 173 226 185* -18.14 

Total 
Aufwand 2’103 2’169 2’123 -2.12 
Ertrag 1’930 1’943 1’938 -0.26 

Investitionsrechnung 
Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben  45 41* -8.89 
Einnahmen     
Nettoinvestitionen  45 41 -8.89 

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Die Personalkosten für den Gemeinderat fielen rund CHF 10'000.- höher aus als budgetiert, da die ausserordentlichen 
Stundenaufwendungen zweier Gemeinderäte während der Vakanz und der Einarbeitungszeit des neuen Leiters Bau ausbezahlt 
wurden. Aufgrund des Mutationseffekts sind die Personalkosten in der Verwaltung mit rund CHF 20'000.- tiefer als budgetiert.  
 
Die Verwaltung prüft die Erneuerung der Telefonanlage. Dieses Projekt ist im Jahr 2022 gestartet, hat aber noch nicht ganz so viel 
Honorar ausgelöst wie budgetiert.  
 
Das Projekt «Digitale Gemeinde», welches unter der Leitung des Verbandes Luzerner Gemeinden VLG und des Kantons steht, ist 
noch nicht so weit fortgeschritten, wie dies in der Budgetierungsphase angenommen wurde. Inzwischen wurde der Projektauftrag 
erneuert und eine optimierte Projektorganisation aufgestellt. Aufgrund der Tatsache, dass im letzten Jahr nur wenig finanzielle 
Mittel gebraucht wurden, wurde auf eine Beitragsforderung für 2022 verzichtet. Dies hätte für die Gemeinde Pfaffnau rund 
CHF 7'000.- betragen. 
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JB 2022 Pfaffnau 3 Sicherheit 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Sicherheit umfasst die 
Leistungsgruppen 
- Polizei 
- Feuerwehr 
- Zivilschutz 
- Schiesswesen 
 
Die Sicherheit ist ein Bereich oder Oberbegriff, 
von dem erwartet wird, dass all die Teilbereiche 
organisiert sind, die einzelnen Aufgaben jederzeit 
abrufbar sind, funktionieren und in einem 
vertretbaren Mass Kosten generieren. 
 
Die Feuerwehr ist eine wichtige und gut inte-
grierte Stütze in unserer Gesellschaft. Eine gut 
ausgebildete und zeitgemäss ausgerüstete 
Feuerwehrmannschaft bietet einen umfassen-
den Schutz bei Brand, Elementarereignissen und 
sonstigen Gefährdungen im öffentlichen Raum. 
Die Aufgaben in Bezug auf Militär- und 
Zivilschutzleistungen werden regional als Ver-
bundaufgabe gelöst. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Der bestehende Polizeiposten wird sehr 
geschätzt und soll erhalten bleiben. Dazu oder 
allenfalls für eine optimale Alternativlösung 
engagiert sich die Gemeindebehörde politisch 
und mit den involvierten Stellen. 
 
Der kommunale Führungsstab wurde 
überarbeitet und dokumentiert. Für einen 
eventuellen Kommunikationsausfall in einer Krise 
wurden Notfalltreffpunkte organisiert und 
festgelegt.  
 
Lagebeurteilung  
Für die Löschwasserversorgung abgelegener 
Objekte werden weitere Löschwasserbecken 
erstellt.  

Bei der Zivilschutzorganisation war unsere 
Gemeinde schon länger Teil der Regionalen 
Zivilschutzorganisation Wiggertal. Per 01. Januar 
2023 wurde diese Region nun mit den 
umliegenden Regionen Sursee, Napf und 
Entlebuch zur Zivilschutzorganisation Nord-West 
zusammengeschlossen.  
 
Umsetzung des Legislaturprogramms 
Die Luzerner Polizei informierte über die 
Organisationsentwicklung 2030. Dabei sollen 
diverse Polizeiposten im Kanton Luzern 
geschlossen werden. Die Gemeindebehörde von 
Pfaffnau setzt sich für eine optimale Lösung ein, 
sodass die Polizei-Präsenz und Dienst-
leistungen in adäquatem Rahmen für die 
Bevölkerung erhalten werden. 
 
Die Neuorganisation des kommunalen Führung-
stabes konnte bereits im Jahr 2021 erfolgreich 
abgeschlossen werden.  
 
Auch das Projekt Notfalltreffpunkte 
konnte im Jahr 2022 erfolgreich 
umgesetzt werden. 
 
Die Zuweisungsplanung zu den Schutzräumen 
erfolgt durch den Kanton. Ein Link zum Kanton ist 
auf unserer Internetseite aufgeschaltet. Die 
Zuweisungsplanung erfolgt unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Lage. Wir weisen 
darauf hin, dass es sich um eine provisorische 
Zuweisungsplanung handelt und diese laufend 
aktualisiert wird. Die definitive und namentliche 
Veröffentlichung wird im Bedarfsfall von den 
Behörden offiziell angeordnet und kommuniziert.  
 
 
 
 
 

  

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Genügend Freiwillige für den 
Feuerwehrdienst rekrutieren 

Ungenügende Erfüllung der 
Feuerwehr-Einsatzzeiten, 
ungenügender Schutz 

hoch Sicherstellung der personellen und 
finanziellen Mittel der Feuerwehr; 
gute und funktionale Ausrüstung 
zur Verfügung stellen 

Risiko: Löschwasserversorgung in 
abgelegenen Gebieten 

Zu wenig Wasser(-druck) in 
abgelegenen Gebieten 

hoch Sicherstellung der Löschwasser-
versorgung (Erstellen von Lösch-
wassertanks) in abgelegenen 
Gebieten > Erstes Projekt im Jahr 
2021 realisiert, aktuell läuft die 
Planung für die nächste 
Realisierung im 2024, weitere 
folgen 

Risiko: Auflösung Polizeiposten Pfaffnau Erschwerte Koordination 
Verwaltung/Sicherheitsdefizit 

hoch Kontakte mit Polizeikommando 
pflegen  

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Ersatz Tanklösch-
fahrzeug 

Abgeschlossen 409 2022 IR  405 409 

Sanierung 300 m- 
Schiessanlage Weier, 
Langenthal 

Abgeschlossen 0 2020-
2023 

IR  0 0 

Löschwasserprojekt 
Krummen 

Abgeschlossen 65 2021-
2022 

IR 64 0 1 

Erweiterung Feuerwehr-
lokal Pfaffnau 

Abgeschlossen 54 2020-
2021 

IR 43 0 11 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Einsatzzeiten der 
Feuerwehr 
- dicht besiedelt 
- dünn besiedelt 

 
 
Dauer 
Dauer 

 
 
max. 10 Min. 
max. 15 Min. 

 
 

10 Min. 
15 Min. 

 
 

10 Min. 
15 Min. 

 
 

10 Min. 
15 Min. 

Mindestbestand 
Angehörige der 
Feuerwehr (AdF) 

Anzahl 70 82 70 81 

Verpflichtung ggü. SF 
Feuerwehr 

TCHF 100 204 139 152 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 118 113 86* -23.89 

Total 
Aufwand 646 660 645 -2.27 
Ertrag 528 547 559 2.19 
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JB 2022 Pfaffnau 4 Umwelt / Energiestadt 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Umwelt/Energiestadt 
umfasst die Leistungsgruppen 
- Umweltschutz allgemein 
- Naturschutz 
- Landwirtschaft 
- Jagd, Fischerei 
- Wälder 
- Energiefragen 
 
Das Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Siedlungs- und 
Verkehrswachstum hinterlässt Spuren. Schutz 
und Bewahrung der natürlichen Lebensgrund-
lagen werden immer wichtiger. Eine intakte, 
natürliche Landschaft trägt direkt und indirekt viel 
zum Lebensstandard bei. Dem Schutz der 
Landschaft wurde im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision entsprechend Gewicht 
beigemessen (vgl. Grundsätze des Raument-
wicklungskonzeptes REK). 
 
Die Vernetzung von räumlichen Elementen in der 
Landwirtschaft wird mittels Vernetzungs-
projekten laufend angepasst. Die beteiligten 
Landwirte werden dabei mittels Beratungen 
unterstützt. 
 
Die Gemeinde Pfaffnau wurde 2015 mit dem 
Energielabel als zertifizierte Energiestadt 
ausgestattet und im Herbst 2019 für weitere vier 
Jahre rezertifiziert. Mit geeigneten Mitteln ist die  
Bevölkerung über die allgemeinen Fragen bei der 
Energienutzung (z.B. Förderprogramme 
Gebäudeisolationen, Heizungsersatz etc.) zu 
informieren. Dies unter Beizug sachbezogener 
Energieberatungsstellen. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Das energiepolitische Engagement sowie das 
Label Energiestadt Pfaffnau / St. Urban sollen 
weiterverfolgt werden. Eine Rezertifizierung im 
Jahr 2023 soll angestrebt werden und ist aktuell 
in Bearbeitung. 
 
Die Förderung erneuerbarer Energien und eine 
umweltverträgliche Mobilität sollen unterstützt 
werden.  
 

Das Kommissionswesen im Ressort Umwelt / 
Energie (Vernetzung, Natur, Umwelt, Energie) 
soll überprüft werden. Die Aufgabenbereiche, 
Zuständigkeiten und Ziele sollen definiert und 
verschriftlicht werden. 
 
Lagebeurteilung  
Der Einsatz eines Elektrofahrzeuges für die 
Gemeinde und Bevölkerung wurde im Jahr 2022 
vorabgeklärt. Für eine Umsetzung muss eine 
genaue Bedarfsanalyse erstellt werden. Aus 
Kapazitätsgründen und den diversen verschie-
denen Projekten wurde dieses Vorhaben zurück-
gestellt. 
 
Nebst den energiepolitischen Themen, welche im 
Legislaturprogramm erfasst wurden, wird auch 
weiter im Bereich Umwelt und Naturschutz ein 
gutes Engagement angestrebt. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms 
Die durch die Gemeinde unterstützten Energie-
beratungen werden rege genutzt. Das Ziel ist 
eine Reduktion von fossilen Brennstoffen wie Öl- 
oder Gasheizungen für die Energiegewinnung, 
sowie die Förderung erneuerbaren Energien. 
 
Im Jahr 2021 konnte das Kommissionswesen in 
Bezug auf die Vernetzung, Natur, Umwelt und 
Energie überprüft werden. Aus der Natur-
schutzkommission wurde die Umwelt- und Natur-
schutzkommission UNK gegründet. Diese enga-
giert sich für den Natur- und Landschaftsschutz, 
Abfall, Energie und Mobilität. Im Bereich 
Naturschutz liegt der Fokus aktuell in der 
Bekämpfung von Neophyten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Investitionsrechnung 
Ausgaben und Einnahmen 
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben 180 405 421* 3.95 
Einnahmen 27 180 225 25.00 
Nettoinvestitionen 153 225 196 -12.89 

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Bei der Kostenstelle Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil wurden mehr Einsatzstunden benötigt als budgetiert, was beim Konto Löhne 
ersichtlich ist. Dies erfolgte unter anderem durch Mehraufwand bei den Weiterbildungskursen. Die Mehrkosten konnten mit den 
Mehreinnahmen im Konto Benützungsgebühren und der Kompensation bei anderen Konten in der Kostenstelle ausgeglichen 
werden. Beim Konto Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil wurden keine externen Kosten ausgelöst, die 
durchgeführten Weiterbildungen im Jahr 2022 konnten alle intern stattfinden. 
 
Die Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF) konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Mit dieser erfolgten auch 
Anschaffungen und Erneuerungen von Geräten, was im Konto Anschaffung Maschinen ersichtlich wird. Die Mehrkosten wurden 
beim Konto Unterhalt Geräte kompensiert. 
 
Die Sanierung der Schiessanlage Weiher in Langenthal wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Das Kostenbudget wurde eingehalten. 
Die Abrechnung des Projektes folgt aber erst im Jahr 2023, somit wurde der Kredit übertragen. Der Grund besteht darin, dass zwei 
Gemeinden sich bei der Stadt für die Mitbenützung zusätzlich einkaufen wollen. Dadurch wird sich voraussichtlich der 
Investitionsbetrag für die Gemeinde Pfaffnau minimieren. 
 
Allgemeine Hinweise 
Einsatzstatistik Feuerwehr 

Ereignis Anzahl Einsätze Einsatzstunden 
Falschalarme 
Brandmeldeanlage (BMA) 

14 183.50 

Brandbekämpfung 5 176.50 
Diverse Einsätze 1 19.00 
Elementar 0 0.00 
Nicht alarmmässige Einsätze 0 0.00 
Ölwehr 1 10.00 
Technische Hilfeleistung 5 166.50 
Patientenrettung z.G. RD144 0 0.00 
Total 26 555.50 
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Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 
 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Die leichten Kostenüberschreitung im Bereich Umwelt / Energiestadt erfolgten aus den Anpassungen bei den Umlagen. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Gemeinden Pfaffnau und Altbüron betreiben ein gemeinsames Vernetzungsprojekt (2008 – 2014, Fortsetzung: 2016 – 2022), 
mit dem Ziel, die natürliche Artenvielfalt auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu erhalten und zu fördern. Dafür werden 
Biodiversitätsförderflächen (BFF) so platziert und bewirtschaftet, dass günstige Bedingungen für die Entwicklung und Verbreitung 
von Tieren und Pflanzen entstehen. Der Kanton hat auf Antrag des Gemeinderates das Projekt bis ins Jahr 2025 verlängert.  
 
Ergänzend dürfen wir alle in unserer Gemeinde von Eugen Blum profitieren. Er steht weiterhin unentgeltlich für 
Energiefragen zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite: 
https://www.pfaffnau.ch/wirtschaft/umwelt-und-energie/unterstuetzung-umsetzung-energiemassnahmen.html/305  
 

 

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Vermehrte Deckung Energiever-
brauch durch erneuerbare Energien 

Reduktion von fossilen 
Brennstoffen 

mittel Information an Bevölkerung 

Risiko: Fehlende Information der 
Bevölkerung über Gebäudesanierungen 
und mögliche Subventionen 

Bewusster oder unbewusster 
Verzicht auf Investitions-
massnahmen 
Wertverlust und Wegzug 

mittel Die Möglichkeiten der 
Subventionen sind mindestens 1 x 
pro Legislatur vorzustellen 
(Infoveranstaltungen) 

Risiko: Ausbreitung von Neophyten Schnelle Ausbreitung und 
dadurch Verdrängung 
einheimischer Sträucher und 
Pflanzen 

mittel Aktive Bekämpfung der Neophyten 
im Wald, auf den Feldern sowie 
Gewässerufern; Bevölkerung über 
das Thema sensibilisieren mittels 
Infoveranstaltung und/oder Flyer 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

        

        

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Informationsveranstaltunge
n für Landwirte im Rahmen 
des Vernetzungsprojektes 

Anzahl 1 0 1 1 

Persönliche Beratung der 
Landwirte im Rahmen des 
Vernetzungsprojektes 

Anzahl 1 0 1 3 

Energie-Information an die 
Bevölkerung (Infoveran-
staltung und/oder Flyer) 

Anzahl 1 1 1 1 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 88 100 104* 4.00 

Total 
Aufwand 133 146 156 6.85 
Ertrag 45 46 52 13.04 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben   *  
Einnahmen     
Nettoinvestitionen     
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Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 285 333 310* -6.91 

Total 
Aufwand 285 333 310 -6.91 
Ertrag     

 
Investitionsrechnung 
Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben   *  
Einnahmen     
Nettoinvestitionen     
 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Juni 2022 konnten der Neuzuzügerapéro sowie die Jungbürgerfeier wieder durchgeführt werden. 
 
 

JB 2022 Pfaffnau 5 Kultur / Freizeit 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Kultur / Freizeit umfasst 
die Leistungsgruppen 
- Kulturförderung 
- Denkmalpflege, Heimatschutz 
- Vereinsunterstützung 
 
Der Aufgabenbereich Kultur und Freizeit 
beinhaltet und regelt die Bereiche Freizeit-
gestaltung und kulturelle Aktivitäten. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde bietet den ansässigen Vereinen 
und kulturellen Einrichtungen attraktive 
Unterstützung für ihre vielfältigen Aktivitäten. Zur 
Übersicht und einem fairen Verteiler sollen 
Richtlinien erarbeitet werden. Besonders 
gefördert werden Leistungen für Kinder und 
Jugendliche. 
 

Lagebeurteilung 
Mit der Vereinsgründung von "Mis Dorf – Mis 
Dehei" darf unsere Gemeinde einen neuen 
Verein begrüssen, welcher sich interessante 
Ziele für das Zusammenleben und die Lebens-
räume von allen vorgenommen hat. Dazu soll 
gemäss dem ersten Projekt im Jahr 2023 ein 
neuer Begegnungsort mit einem Spielplatz im 
Pfarrgarten von Pfaffnau entstehen. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms  
Die Richtlinien zur Unterstützung ortsansässiger 
Vereine wurde erarbeitet. Diese treten ab dem 
1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Wahrung der traditionellen 
Anlässe 

Stärkung der Integration und 
Identifikation mit der Gemeinde 

mittel Unterstützung der Festlichkeiten 
zum Nationalfeiertag und von 
individuellen Veranstaltungen 

Risiko: Erhalt bedürfnisgerechter 
Infrastruktur (u.a. für Vereine) 

Kostensteigerung für Unterhalt mittel Sicherstellung von notwendigen 
Unterhaltsarbeiten 

Risiko: Rückgang Vereinsleben  Schwächung des sozialen 
Dorflebens 

mittel Unterstützung der Vereine, 
Plattform zur Bekanntmachung der 
Angebote 

Chance: Aktivierung Dorfleben  zufriedene & sozial vernetzte 
Dorfbevölkerung 

mittel Begegnungsorte schaffen und 
Anlässe organisieren 

 
Massnahmen und Projekte 
(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 

Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

        
 

 
Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 
Neuzuzügerapéro Anzahl 1 0 1 1 

Jungbürgerfeier Anzahl 1 0 1 1 

 
 
  



28

Gemeinde Pfaffnau

ST. URBAN

PFAFFNAU

29

Gemeinde Pfaffnau

ST. URBAN

PFAFFNAU

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Wegzug von wichtigen 
Steuerzahlern 

Fehlende Steuereinnahmen 
und ev. Erhöhung des 
Steuerfusses 

klein Gemeinde als attraktiver Wohn-, 
Arbeits- und Schulort erhalten und 
weiter entwickeln 

Risiko: Zusätzliche Aufgaben, die von 
Bund und Kanton auf die Gemeinden 
delegiert werden 

Höhere Kosten hoch Politische Einflussmöglichkeiten 
nutzen 
Zusammenarbeit mit Verbänden 
und Gemeinden 

Risiko: Zunahme der Fremdverschuldung 
durch höhere Investitionsausgaben 

Zunahme Aufwand 
(Zinsen und Abschreibungen) 

mittel Kompensationsmöglichkeiten 
prüfen und umsetzen 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

        
        

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Steuerertrag pro 
Einwohner und Einheit 

CHF 1’450 1’413 1’410 1’348 

Steuerausstände (netto) Prozent 3.00 6.44 3.00 2.65 

Steuerfuss Einheiten 1.95 1.95 1.95 1.95 

Veranlagungsstand ord. 
Steuern akt. Periode 

Prozent 85.00 84.54 85.00 84.54 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 9’034 8’913 8’859* -0.61 

Total 
Aufwand 630 606 625 3.14 
Ertrag 9’664 9’519 9’484 -0.37 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben 0  *  
Einnahmen     
Nettoinvestitionen     

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Der Steuerertrag des Rechnungsjahres 2022 ist mit CHF 5'871’585.- um CHF 208’415.- tiefer als der budgetierte Ertrag von 
CHF 6'080’000.- (Vorjahr CHF 6'043’766.-). Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Abnahme CHF 172'181.-. Die Nachträge aus 
früheren Steuerjahren (2021 und älter) sind mit total CHF 718’096.- leicht unter dem budgetierten Betrag von 
CHF 740’000.-. Die Erträge aus Quellensteuern sind mit CHF 204’819.- im Vergleich zu Vorjahr um CHF 73’022.- unter dem 
Vorjahresertrag von CHF 277’841.- (Budget 2022 CHF 300’000.-). Der Ertrag aus Sondersteuern auf Kapitalzahlungen der 2. 
Säule und der Säule 3a beträgt CHF 270’657.- (Budget CHF 220’000.- / IST Vorjahr CHF 290’323.-). Der Ertrag aus den 
ordentlichen Gemeindesteuern beträgt somit total CHF 7’065’157.-. Bei einem Steuerfuss von 1.95 Einheiten resultiert ein Anteil 
von 1/10-Steuereinheit von CHF 362'316.- (Vorjahr CHF 376'761.-). 
 
 

JB 2022 Pfaffnau 6 Finanzen / Steuern 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Finanzen / Steuern um-
fasst die Leistungsgruppen 
- Finanzverwaltung 
- Regionales Steueramt Pfaffnau / Altbüron 
- Betreibungswesen 
- Kapital- und Zinsendienst 
- Ordentliche Steuern 
- Sondersteuern 
- Finanzausgleich 
- Finanzvermögen 
 
Der Bereich Finanzen organisiert und betreibt 
das kommunale Rechnungswesen und sorgt für 
die Erarbeitung von transparenten und 
aussagefähigen Entscheidungsgrundlagen für 
die Gemeindeversammlung und den Gemeinde-
rat. Er sorgt für ein fristgerechtes Zahlungs-
wesen und ein straff geführtes Debitoren-
Inkassowesen. Das Regionale Steueramt 
Pfaffnau / Altbüron ist zuständig für zeitgemässe 
und effiziente Dienstleistungen gemäss den 
kantonalen Gesetzen und Vorgaben. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben wird mit 
einem gesunden Finanzhaushalt realisiert und 
durch einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit den zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln gepflegt. Positive Ergebnisse werden zur 
Rückzahlung von langfristigen Schulden oder zur 
Bildung von Eigenkapital verwendet. 
 
Die finanzpolitischen Ziele einer ausgeglichenen 
Rechnung und einer Gemeindeverschuldung, 
welche unterhalb des kantonalen Mittels liegt, 
werden mit einer transparenten und mehrjährigen 
Aufgaben- und Finanzplanung eingehalten. 
 
Der Steuerfuss basiert auf einer gesunden und 
bedürfnisgerechten Finanz- und Steuerpolitik. 
 
Lagebeurteilung 
Die Rechnungslegung erfolgt nach HRM2 ge-
mäss den Grundlagen des Gesetzes über den 

Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG). Die 
Aufgaben- und Finanzplanung wird periodisch 
aktualisiert, wobei die wesentlichen Vorgänge in 
der Erfolgsrechnung und der Investitionsrech-
nung transparent dargestellt werden. Die kurz- 
und mittelfristigen Investitionsprojekte werden 
zusätzliche Finanzierungskosten (Darlehen) und 
Abschreibungen generieren und dadurch die 
Ergebnisse der Erfolgsrechnung belasten. Diese 
Entwicklung ist laufend zu analysieren und bei 
Bedarf sind entsprechende Massnahmen zu 
definieren. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms  
Der Gemeinderat hat sich nach eingehender 
Beratung vorerst gegen die Erarbeitung einer 
detaillierten Finanzstrategie entschieden. 
Allerdings wurden in einem ersten Schritt, 
gemeinsam mit einem externen Dienstleister, die 
Grundlagen für eine mögliche Finanzierungs- und 
Eignerstrategie im Zusammenhang mit dem 
Neubau des Gemeindehauses erstellt. Die 
Erkenntnisse aus dieser Analyse dienen dem 
Gemeinderat für die Definition des weiteren 
Vorgehens. 
 
Die Finanzlage der Gemeinde wird durch die 
anstehenden Investitionsprojekte der nächsten 
Jahre angespannt bleiben. Der Aufwand-
überschuss in der Erfolgsrechnung 2022 ist leicht 
höher als im Budget vorgesehen. Der Ausgleich 
erfolgt über das Eigenkapital. 
 
Die Aufgaben- und Finanzpläne werden 
rollierend im Rahmen der Jahresabschluss- und 
Budgetprozesse überarbeitet und aktualisiert. 
Die Jahresberichte werden auf Basis der 
aktuellen Daten und in Abstimmung mit den 
Aufgaben- und Finanzplänen erstellt. Der 
Budgetprozess bzw. die massgebenden Termine 
wurden präzisiert und kommuniziert. 
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JB 2022 Pfaffnau 7 Bildung 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die 
Leistungsgruppen 
- Kindergarten 
- Primarstufe 
- Sekundarstufe I 
- Kantonsschulen 
- Musikschule 
- Schulische Dienste 
- Sonderschulung 
- Schulleitung / -verwaltung  
- Bildung allgemein (inkl. Bibliothek) 
- Erwachsenenbildung 
- Schul- und familienergänzende Tages- 
  strukturen 
- Schulsozialarbeit 
- Schulgesundheitsdienst 
 
Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes 
vermittelt die Volksschule den Lernenden 
Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grund-
haltungen und fördert die Entwicklung viel-
seitiger Interessen. 
 
Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und 
Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche 
Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag 
wahr und berücksichtigt dabei die 
gesellschaftlichen Einflüsse. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Schulen in Pfaffnau und in St. Urban werden 
in ihrer anspruchsvollen Aufgabe unterstützt, die 
Kinder und Jugendlichen mit modernen 
Methoden auf einem qualitativ hohen Niveau 
ganzheitlich zu fördern. Die persönliche 
Entwicklung jedes Einzelnen wird mit einer 
zukunftsgerichteten Schulung, Bildung und 
Weiterbildung in allen Altersstufen unterstützt. 
 

Die vorhandenen Schulräume in Pfaffnau und St. 
Urban werden optimal genutzt und bei Bedarf 
optimiert und ergänzt. 
 
Das Angebot von bedürfnisgerechten schul- und 
familienergänzenden Tagesstrukturen wird 
sichergestellt. Auch dank der guten 
Zusammenarbeit mit der Kita. 
 
Die Musikschule wird als Teil der Bildung und der 
Kultur anerkannt, gefördert und weitergeführt. 
Eine Zusammenarbeit mit anderen Musikschulen 
wird unterstützt. 
 
Lagebeurteilung 
Die Volksschule ist gut positioniert. Die neue 
Schulleiterin hat sich gut eingearbeitet und führt 
die Schule gewissenhaft. Weiterhin ist der 
Lehrermangel eine akute und grosse 
Herausforderung. Durch die aktive Verbesserung 
des Schulangebotes (bsp. Planung AgL, aktuell 
Sol und Lernschiff) sowie der Infrastruktur 
(Schulraumplanung, Erneuerung der 
Innenausstattung der Klassenzimmer) muss ein 
attraktiver und moderner Arbeitsplatz für 
Lehrpersonen angeboten werden. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms  
Die Planung für die Einführung von AgL läuft. Die 
Lehrkräfte haben sich dazu weitergebildet und 
die Schulplanung gestartet. 
 
Die Verbesserung zur Förderung von attraktiven 
Arbeitsplätzen der Lehrkräfte wird mit der aktuell 
laufenden Schulraumplanung geführt, ebenso die 
Verbesserung der Räumlichkeiten der Schul- und 
Gemeindebibliothek. 
 
Die Schulleitung ist mit der neuen Schulleiterin 
und den bestehenden Teamleiterinnen gut 
positioniert.  
 

  

 

 

 
Die Abschreibungen (Forderungsverluste) von Steuerguthaben im Bereich der allgemeinen Gemeindesteuern betragen 
CHF 53'383.- und liegen leicht unter dem Budget von CHF 55'000.- (Vorjahr CHF 49'512.-). 
 
Bei den Sondersteuern konnten diverse Mehrerträge im Jahr 2022 verbucht werden. Die Grundstückgewinnsteuern sind mit 
CHF 255'850.- (Budget CHF 100’000.-) markant höher als im Vorjahr mit CHF 89’063.-. Der Ertrag aus Handänderungssteuern 
von CHF 85’353.- schliesst im Rechnungsjahr leicht unter dem Budget von CHF 90'000.- ab. Diese Schwankungen zeigen auf, 
dass eine präzise Budgetierung schwierig ist und massgebend von den einzelnen effektiven Grundstückübertragungen abhängig 
ist. 
 
Die Erbschaftssteuern und die Nachkommen-Erbschaftssteuern sind mit total CHF 56'687.- deutlich über dem budgetierten Ertrag 
von CHF 15’000.- (Vorjahr CHF 67’233.-). 
 
Der Finanzausgleich für das Jahr 2022 lässt sich wie folgt gliedern: 
Ressourcenausgleich CHF 989’951.- (IST Vorjahr CHF 1'039’807.-) 
Lastenausgleich CHF 41’588.- (IST Vorjahr CHF 48’629.-) 
Beitrag an Härteausgleich CHF 13’766.- (IST Vorjahr CHF 13’766.-) 
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Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: fehlender Ersatz oder Bedarf an 
zusätzlichen Lehrpersonen 

Das Leistungsangebot an der 
Schule kann nicht mehr 
vollumfänglich gedeckt werden 

hoch Durch das Anbieten von modernen 
und zeitgemässen Infrastrukturen 
die Attraktivität unseres Standortes 
für Lehrpersonen stärken. Genaue 
Planung bei der rechtzeitigen 
Suche nach Lehrpersonen 
umsetzen 

Chance: Einführung AgL 
(altersgemischtes Lernen)  

Moderner Unterricht hoch Teil-Einführung AgL in der 
Primarschule Pfaffnau 

Risiko: Steigende Schülerzahlen 
aufgrund Bevölkerungswachstum 

Kostensteigerung, fehlende 
Infrastruktur 

hoch Aktualisierung der Schulraum-
planung, auch für das AgL 

Chance: Optimierung der Musikschulen Fusionierung mit anderen 
Musikschulen 

hoch Die Fusionsverträge für die 
Musikschule Klangwelt Wiggertal 
wurden unterschrieben. Die 
Umsetzung folgt im 2023 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Anschaffung Informatik 
Hardware Schule 

Umsetzung 84 2019-
2023 

IR 54 26 30 

Einführung AgL Planung 10 2022-
2025 

ER  75 10 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 
Anzahl Kindergärtner Anzahl > 35 28 28 31 

Kosten pro Kindergärtner CHF < 13’000 14’256 9’700 13’080 

Anzahl Schüler BS Anzahl > 30 35 34 40 

Kosten pro Schüler BS CHF < 15’000 16’669 16’200 18’144 

Anzahl Schüler PS Anzahl > 150 159 159 159 

Kosten pro Schüler PS CHF < 15'000 14’836 16’200 15’739 

Anzahl Schüler Sek Anzahl > 80 85 84 88 

Kosten pro Schüler Sek CHF < 22'000 20’705 21’300 21’430 

Anzahl Musikschüler Anzahl > 110 150 138 147 

Personaleinheiten 
(Stand 01.09.)  

Vollzeitstellen 24.00 24.00 24.00 28.00 

Bibliothek Benutzer Anzahl > 350 406 n.a. 426 

Zahlende Benutzer Anzahl > 80 85 n.a. 92 

Ausleihen Anzahl > 7’300 10’795 n.a. 11’095 

Medienbestand Anzahl < 5’000 4’888 n.a. 4’928 

 
  

 

 

Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 2’932 2’946 3’218* 9.23 

Total 
Aufwand 6’654 6’865 7’190 4.73 
Ertrag 3’722 3’919 3’972 1.35 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben 54 26 30* 15.38 
Einnahmen     
Nettoinvestitionen 54 26 30 15.38 

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Die Beiträge des Kantons im Jahr 2022 werden aus den Betriebskosten der Schulen von 2020 des Amtes Willisau gerechnet und 
zu 50% pro Schüler vergütet. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass unsere Gesamtkosten steigen, der Kanton dies aber erst in den 
Folgejahren anrechnen wird. Da der Betrag des Kantons über 50% unserer Kosten ist, zeigt sich, dass wir im Amt Willisau mit 
unterdurchschnittlichen Aufwendungen unsere Schule betreiben. 
 

Jahr 2020 2021 2022 
Aufwand Bildung Rechnung (TCHF) 4’757 5’101 5’520 
Beiträge des Kantons (TCHF) 2’922 3’008 2’864 
In Prozent 61.4 59.0 51.9 

 
Im Jahr 2024 erfolgt die Umstellung auf die Standardkosten. Zurzeit ist noch nicht klar, welche Auswirkungen dies auf die 
Entschädigung der Gemeinden haben wird. 
 
Aufgrund der Kündigung von Philipp Fernandez musste die Schulleitung neu organisiert werden. Durch eine 
Übergangsschulleiterin und der Anstellung von Frau B. Etter als neue Schulleiterin mit einem 90% Pensum, erhöhten sich die 
totalen Lohnkosten der Schulleitung um rund CHF 42'000.-. 
 
Die Gesamtlohnsumme der Lehrpersonen (Kindergarten/Primar/Sekundar/Basisstufe) war 8.7% höher als budgetiert. Grund waren 
bsp. die zweite Kindergartenklasse (nötig aufgrund Zuzüge) und die zweite Basisstufe. Diese beiden zusätzlichen Klassen waren 
bei der Budgeteingabe noch nicht definiert oder konnten auch durch das Fehlen von zusätzlichen Lehrkräften nicht geplant werden. 
Allgemein hatten Corona und krankheitsbedinge Ausfälle im ersten Halbjahr noch grosse Auswirkungen auf den Schulbetrieb mit 
entsprechenden Mehraufwänden. 
 
Für die Unterstützung der Informatik konnte der ehemalige Zivildienstleistende C. Zeiter in einem Wochenpensum von 4 Stunden 
per 01. September 2022 angestellt werden. Die ganzen Aufbereitungen der EDV kann nicht mehr nur von einer Lehrperson im 
Nebenamt geführt werden, deshalb war diese Unterstützung unbedingt notwendig. 
 
Die Einführung des altersgemischten Lernens (AgL) war ursprünglich auf den 01.08.2022 geplant und entsprechend wurde eine 
zweite Containerlage im Frühling aufgebaut. Durch die Neuorganisation der Schulleitung wurde der Start aber um ein Jahr auf das 
Schuljahr 2023/24 geschoben. Es wurde nun entschieden, dass die beiden Kindergartenklassen in die Container wechseln. Die 
Mietkosten der Container sind gemäss Budget CHF 50'000.-. Diese Kosten wurden aber nun nicht der Primarschule sondern 
komplett dem Kindergarten verrechnet. Folglich sind die Gesamtkosten pro Kindergartenkind markant gestiegen, diejenigen der 
Primarschule aber gesunken.  
 
Da etwas weniger Schüler aus unserer Gemeinde die externen Gymnasien besuchen, ergibt sich ein Minderaufwand von 
CHF 15'000.-. Die Mehrkosten bei der Schulsozialarbeit von CHF 8'000.- entstanden durch den Wegfall der Gemeinde Schötz 
beim Verteilschlüssel. Die Kosten der schulergänzenden Tagesstrukturen konnten durch die gute Zusammenarbeit mit der Kita 
Froschkönig leicht unter Budget abgeschlossen werden. 
 
Bei den Investitionen sind die Anschaffungen der IT-Geräte mit CHF 30'000.- um CHF 24'000.- unter der Rechnung 2021, aber 
leicht über Budget von CHF 26’000.-. Die genauen Kosten der IT-Geräte und Installationen hängen stark mit der unterschiedlichen 
Anzahl der Schüler ab, welche die Neubeschaffungen benötigen. 
 
Eine Bestandesaufnahme/Bedürfnisabklärung für die Schulraumplanung wurde gemacht und wird nun weitergeführt. 
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JB 2022 Pfaffnau 8 Alter / Gesundheit 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Alter / Gesundheit umfasst 
die Leistungsgruppen 
- Krankenpflege Spitex 
- Restfinanzierung übrige Heime 
- Gesundheitswesen  
 
Die Gemeinde stellt die Gesundheitsversorgung 
sicher und ist dafür zuständig, dass die nötigen 
Angebote in der Alters-, Jugendlichen- und 
Kinderbetreuung zur Verfügung stehen und die 
Bedürfnisse wahrgenommen werden. 
 
Die Gemeinde bietet betagten, behinderten und 
kranken Menschen gute Rahmenbedingungen. 
 
Die Gemeinde unterstützt Jugendliche in der 
Gestaltung der Freizeit und bietet Raum für 
Entfaltung. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde setzt sich für die Anliegen und 
Bedürfnisse aller Generationen ein. Sie setzt sich 
für eine optimale ambulante Versorgung der 
Bevölkerung ein. 
 
Die Angebotsschaffung Betreutes Wohnen im 
Alter wird im Zusammenhang mit dem Neubau- 
Projekt Murhof berücksichtigt. Ebenfalls in 
diesem Fokus steht die Vernetzung der 
Seniorenvereine und Bewohnende von 
Pflegeeinrichtungen. 
 

Lagebeurteilung 
Für Vorschulkinder steht ein familienergän-
zendes Betreuungsangebot zur Verfügung. 
 
Mit der Spitex Pfaffnau-Roggliswil-Altbüron 
(PRA) besteht ein Leistungsauftrag. Seit 
01.01.2023 besteht ein Zusammenarbeits- 
Vertrag zwischen der Spitex PRA und der Spitex 
Region Willisau bezüglich der Dienstleistung 
Palliativ Care (Projekt SMPCD vom Kanton). 
 
Im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt 
Murhof ist der Gemeinderat bestrebt, die 
Bedürfnisse der beiden Seniorenvereine 
abzuholen. Ein regelmässiger Austausch findet 
jeweils auch an den Generalversammlungen 
statt. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms 
Gemäss Legislaturprogramm 2020 – 2024 ist ein 
wesentlicher Punkt die Vernetzung mit den 
beiden Seniorenvereinen mit den Bewohnenden 
von Alterseinrichtungen, unter anderem die 
Planung von gemeinsamen Aktivitäten. Die 
Angebotskonzeption (Bsp. gemeinsame 
Clubräume) werden im Zusammenhang mit dem 
Neubauprojekt Murhof geprüft. Die Sistierung 
läuft noch bis Ende August 2023. Dazu ist die 
Vernetzung mit den beiden Seniorenvereinen 
wichtig, um die Bedürfnisse der «Zielgruppe» 
abzuholen. 
 
 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Die Menschen können viel länger 
in der eigenen Wohnung bleiben mit der 
Unterstützung des ambulanten 
Angebotes.  

Daher erfolgt der Heimeintritt 
ins Pflegeheim viel später und 
auf der anderen Seite mit einer 
höheren Pflegebedürftigkeit. 

mittel Demografische Entwicklung 
beobachten und neue Wohnformen 
und Angebote schaffen wie 
Tages/Nacht-Strukturen, Wohnen 
mit Dienstleistungen und betreutes 
Wohnen 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Neubau Alters- und 
Pflegeheim MURHOF 
(Vorprojekt) 

Umsetzung 236 2021 IR 90 150 146 

  

 

 

 
Allgemeine Hinweise 
Der akute Lehrermangel bleibt die herausforderndste Aufgabe für die Schulleitung. Es ist wichtig, mittel und langfristig eine 
moderne und attraktive Schule in unseren Dorfteilen anzubieten. Die Lehrkräfte haben aktuell die Wahl, wo sie arbeiten wollen. 
Der Lehrermangel betrifft nicht nur unseren Kanton Luzern sondern und auch die Umliegenden. Die Lohneinstufungen sind vom 
Kanton vorgegeben, somit kann nur derjenige Standort stellensuchende Lehrer anziehen, welcher zeitgemäss und modern ist. 
Eine vorausschauende Planung für den Schulraum und die Einrichtungen ist deshalb enorm wichtig. Bei der Neueinrichtung eines 
Primarschulzimmers wurde bspw. im Jahr 2022 eine elektronische Wandtafel eingebaut. Weiter sind nun der Ersatz der zum Teil 
alten Schultische und Stühle sowie moderne Ablagemöglichkeiten geplant. 
 
Die Schülerzahlen steigen aktuell in allen Stufen. So startet der Kindergarten im folgenden Schuljahr 2023/24 mit 40 Kindern 
(2022:31) und die Sekundarstufe mit 100 Lernenden (2022: 88). Die Schulraumplanung muss vorausschauend geplant werden 
(Erweiterung der Schulräume). 
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Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 
Restfinanzierung 
Pflegeheime 

TCHF 500 457 440 494 

Restfinanzierung  
Spitex 

TCHF 110 106 115 147 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 577 565 656* 16.11 

Total 
Aufwand 577 565 656 16.11 
Ertrag     

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) 

R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben 207 150 146* -2.67 
Einnahmen 0 0   
Nettoinvestitionen 207 150 146 -2.67 

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Die Restfinanzierungskosten haben sich im Jahr 2022 erhöht. Unter anderem wurden nach der Budgetierungsphase bei 
umliegenden Heimen die Pflegetaxen markant erhöht, was sich 1:1 auf die Restfinanzierungskosten der Gemeinde auswirkt (IST 
CHF 494’000.- / Budget CHF 440’000). 
 
Der Restfinanzierungsbeitrag bei der Spitex liegt ebenfalls rund CHF 29’000.- über dem Budgetwert. Die Mehrkosten in diesem 
Bereich generieren sich insbesondere aus Dienstleistungskosten der Palliativ Care, welche nicht von unserer öffentlichen Spitex 
PRA ausgeführt werden können. Diese Dienstleistungen werden bei umliegenden Spitex-Organisationen eingekauft. 
 
Allgemeine Hinweise 
Das Neubauprojekt Murhof wird aktuell vom Verwaltungsrat der Murhof AG weiterbearbeitet. Die Sistierung läuft noch bis Ende 
August 2023. In der Zwischenzeit wurden die von der Gemeinde getätigten Vorfinanzierungskosten bezüglich Wettbewerbskosten, 
Überarbeitung und Vorprojekt, in Form eines Darlehensvertrages (Betrag CHF 630'000.-) zwischen Gemeinde und der Murhof AG 
geregelt. 
 

 

JB 2022 Pfaffnau 9 Soziales 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Soziales umfasst die 
Leistungsgruppen 
- Kindes- und Erwachsenenschutz 
- Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 
- Krankenversicherung 
- Ergänzungsleistungen AHV/IV 
- Familienzulagen 
- Jugendbetreuung 
- Allgemeine Fürsorge 
- Gesetzliche Fürsorge 
- Alimenten Bevorschussung und -inkasso 
- Sozialdienst 
- Integrations- und Asylwesen 
 
Gemäss § 2 des Sozialhilfegesetzes SHG ist es 
das Ziel der Sozialhilfe, die Hilfsbedürftigkeit von 
Menschen zu verhindern, die Folgen von 
Hilfsbedürftigkeit zu mildern und zu beseitigen, 
die Eigenverantwortung, Selbständigkeit und die 
berufliche Integration zu fördern. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde leistet Sozialhilfe und Beratung für 
Hilfsbedürftige. 
 
Der Erhalt der Jugendarbeit ist der Gemeinde 
wichtig. Die Jugendarbeit unterstützt bei der 
Organisation von Aktivitäten.  
 

Die Gemeinde setzt sich für die Förderung der 
regionalen Zusammenarbeit beim Asylwesen ein 
(Optimierung der Arbeitseinsätze). 
Lagebeurteilung 
Die Zusammenarbeit mit dem Sozial-
BeratungsZentrum Region Willisau-Wiggertal 
besteht und wird periodisch überprüft. 
 
Die AHV-Zweigstelle ist in die Gemeindever-
waltung integriert.  
 
Neu ist ab 01.01.2023 die Alimenten- 
Bevorschussung wie auch das Alimenteninkasso 
an Isabella Kurmann von Alimenteninkasso 
Zentralschweiz GmbH ausgelagert. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms 
Der Gemeinderat ist Mitglied in der Jugend- 
Kommission (JUKO) und hat somit eine grosse 
Einsicht ins Geschehen und in die Aktivitäten 
rund um die Jugendarbeit. Nach wie vor werden 
die Krass-Anlässe mit jeweils über 40 
Jugendlichen stark besucht. Das Skilager wurde 
ebenfalls wieder erfolgreich durchgeführt. 
 
Bezüglich Asylwesen besteht eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Kanton und der 
temporären Asylunterkunft in St. Urban. 
Arbeitseinsätze sind eher schwierig zu 
organisieren, da hauptsächlich ukrainische 
Frauen und Kinder bei uns untergebracht sind. 
 

 
 
Chancen / Risikenbetrachtung  

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Einbindung der Jugendlichen 
ins soziale Netz der Gemeinde 

Integration, Mitwirkung, aktives 
Vereinsleben, Prävention 

mittel Weiterführung der Schulsozial-
arbeit, Angebot der Jugendarbeit 
sicherstellen (KRASS) 

Risiko: Immer mehr Betroffene sind nicht 
in die Arbeitswelt integrierbar 

Kostensteigerung hoch Intensive Zusammenarbeit mit dem 
Sozial-BeratungsZentrum (SoBZ) 
und anderen Fachstellen 

Risiko: Zunahme der Anzahl 
Ergänzungsleistungsbezüger 

Kostensteigerung mittel Geringe Einflussmöglichkeiten 
(politisch übergeordneter Prozess) 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Anschaffung KLIBnet Planung 0 2023 IR  38 0 
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JB 2022 Pfaffnau 10 Ver- / Entsorgung 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Ver-/Entsorgung umfasst 
die Leistungsgruppen 
- Wasserversorgung 
- Abwasserbeseitigung 
- Abfallentsorgung 
 
Der Bereich Ver- und Entsorgung gewährleistet 
die Versorgung der Bevölkerung mit einwand-
freiem Trinkwasser, die Bereitstellung einer 
funktionierenden Kehrichtabfuhr sowie die 
Abnahme des verschmutzten Abwassers. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Reglemente der Wasserversorgung und vom 
Abwasser wurden vor langer Zeit erstellt. Die 
Reglemente sollen im Einbezug der zuständigen 
Kommissionen den heutigen Gegebenheiten 
angepasst werden. 
 
Die Werkleitungen in der Sagenstrasse in 
Pfaffnau weisen einen schlechten Zustand auf, 
daher soll als 1. Priorität die Planung der 
Strassensanierung Sagenstrasse erarbeitet 
werden. Die Planung soll eine sinnvolle 
Etappierung und eine gute Koordination der 
verschiedenen Werke aufzeigen. 
 
Lagebeurteilung 
Um die Wasserversorgung aktuell zu halten, 
respektive stets qualitativ einwandfreies 
Trinkwasser zu liefern, sind stetige Sanierungs-
arbeiten des Wassernetzes zu planen und aus-
zuführen.  
 
Der Zusammenschluss mit der Wasserver-
sorgung St. Urban, welche im Eigentum des 

Kantons ist und durch die Luzerner Psychiatrie 
betrieben wird, ist immer noch pendent. 
 
Im Zusammenhang mit dem Hochwasser wurde 
im Jahr 2021 eine Überprüfung der Retentions-
anlagen in stark beanspruchten Gebieten in 
Auftrag gegeben. Als Konsequenz daraus und 
aus der Hochwassersituation wurden teilweise 
durch Eigentümer selbständig und auch durch die 
Gemeinde Anpassungen vorgenommen oder 
geplant. 
 
Ein grösseres Projekt im Ortsteil Pfaffnau wird im 
Jahr 2023 angegangen. Dabei wird geprüft, das 
Abwasser der Industrie nicht mehr via 
Siedlungsgebiet durch das Dorf zu führen, 
sondern in einer direkten Leitung an die 
Hauptabwasserleitung der ARA zu leiten. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms  
Die Revision der Reglemente ist noch pendent. 
Die Überarbeitung muss mit der Wasser-
versorgung St. Urban, welche durch die LUPS 
betrieben wird, koordiniert werden. 
 
Die Planung der Sanierung Sagenstrasse im 
Ortsteil Pfaffnau wurde im Jahr 2021 gestartet. 
Mögliche Gestaltungskonzepte wurden im Jahr 
2022 der Bevölkerung an einer Orientierungsver-
sammlung vorgelegt. In der anschliessenden 
Mitwirkungsphase wurde die Meinung der 
Bevölkerung aufgenommen.  
 
 
 

  

 

 

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 
Langzeithilfebedürftige 
(WSH > 24 Monate) 

Anzahl < 10 5 5 6 

Sozialhilfe-Quote % < 3.5 % 
(CH-Wert) 

0.72 0.78 0.75 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 3’013 3’370 3’372* 0.06 

Total 
Aufwand 3’433 3’414 3’451 1.08 
Ertrag 420 44 79 79.55 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben  38 0*  
Einnahmen     
Nettoinvestitionen  38 0  

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Eine grosse Kostensteigerung ist bei den Mandatsführungskosten zu verzeichnen. Als Vergleich Rechnung 2021 Total Aufwand 
Mandatsführung CHF 66'500.- und Aufwand Rechnung 2022 CHF 107'500.-. Der Grund liegt bei den markant gestiegenen Anzahl 
Dossier bei der Berufsbeistandschaft, welches auch im SoBZ zu Erhöhungen von Stellenprozenten und gestiegenen Kosten 
geführt haben. Aufgrund der komplexen Einzelfälle sind die Fallführungskosten pro Klient ebenfalls gestiegen. In diesem 
dynamischen Bereich können die Kosten nur sehr schwer budgetiert werden. 
 
Die Gesamtkosten ans SoBZ Willisau – Wiggertal für alle Dienstleistungspakete belaufen sich im Jahr 2022 auf CHF 165'700.- 
(Vorjahr CHF 156'000.-). 
 
Bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe (WSH) ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen (IST CHF 479'300.- / Vorjahr CHF 500'000.-). 
 
Die Beiträge an die KITA im Bereich Vorschulkinder sind im Vergleich zum 2021 gestiegen. Der Grund ist eine grössere Anzahl 
Kinder, welche das Angebot nutzen (IST CHF 62'700.- / Vorjahr CHF 41'200.-). 
 
Im Bereich Alimentenbevorschussung und Alimenteninkasso sind die Gesamtkosten gesunken und liegen klar unter Budgetwert. 
(IST CHF 16'800.- / Vorjahr CHF 21'600.-). 
 
Das Projekt «Anschaffung KLIBnet» wurde im Jahr 2022 noch nicht eingeführt, deshalb sind im Jahr 2022 keine Kosten 
aufgelaufen. 
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Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Chance: Sanierung Leitungs- und 
Strassennetz gemeinsam beurteilt und 
geplant 

Optimierte Koordination und 
Kosten 

hoch Sanierung Sagenstrasse in 
Planung, weitere Planung in 
Bearbeitung 

Risiko: Rückgang des zur Verfügung 
stehenden Trinkwassers 

Einschränkung 
Wasserverbrauch 

hoch Kontinuierliche Gewinnung von 
neuen Wasservorkommen bzw. 
dort wo möglich von privaten, nicht 
benötigten Quellen. Sanierungen 
bestehender Quellfassungen und 
Stärkung der Zusammenarbeit mit 
benachbarten 
Wasserversorgungen 

Risiko: veraltete Reglemente Abwasser 
und Wasser 

Nicht zeitgemässe Inhalte mittel Reglemente auf heutige 
Gegebenheiten anpassen 

Risiko: Gewässerverschmutzung durch 
Hochwasser 

Einschränkung Trinkwasser hoch Prüfung Trinkwasserqualität nach 
Ereignis 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend 
CHF) Status Kosten 

Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Fassung Quelle Licht-
steiner, Oedenwil 

Abgeschlossen 53 2020-
2022 

IR 5  48 

Ersatz Wasserleitung 
Föllistrasse und Neubau 
Ringschluss Sagenstr. 

Abgeschlossen 195 2021-
2022 

IR 189 47 6 

Sanierung Kanalisation 
Spitzhubelstrasse 

Abgeschlossen 185 2021-
2022 

IR 183 20 2 

Sanierung Kanalisation 
Muttibachstrasse 

Abgeschlossen 45 2021-
2022 

IR 44 20 1 

Umrüstung und  
Neuinst. Wasserzähler 

Abgeschlossen 47 2019-
2022 

IR 26 25 21 

Sanierung 
Kanalisationsleitungen 
Sagenstrasse 

Planung  2022 – 
2024 

ER  10 2 

Allgemeine Sanierung 
Kanalisationsleitungen 

Planung 80 2021 - 
2025 

IR 43 75 37 

Ersatz Wasserleitung 
Bannwald 

Umsetzung 140 2022-
2023 

IR  150 140 

Planung Verbund 
Pfaffnau - St. Urban 

Planung 105 2022-
2023 

IR  105  

Sanierung Pumpwerk 
Brunnmatt 

Planung & 
Umsetzung 

39 2022-
2023 

IR  40 39 

 
  

 

 

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Qualität der Trink-
wasserproben 

4 x jährlich & bei 
Hoch-wasser 

innerhalb 
Grenzwerte 

nicht 
eingehalten 

eingehalten eingehalten 

Verpflichtung ggü. SF 
WV 

TCHF 200 
(mind.) 

1’368 1’087 1’515 

Verpflichtung ggü. SF 
ARA 

TCHF 1’000 
(mind.) 

1’848 1’793 1’966 

Anschluss-gebühren ARA TCHF 500 
(mind.) 

1’930 1’855 1’853 

Verpflichtung ggü. SF 
Abfallbes. 

TCHF 150 
(mind.) 

264 205 245 

 
Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 109 109 118* 8.26 

Total 
Aufwand 1’247 1’176 1’200 2.04 
Ertrag 1’356 1’285 1’318 2.57 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben 502 482 293* -39.21 
Einnahmen 132 212 19 -91.04 
Nettoinvestitionen 370 270 274 1.48 

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Diverse Budgetposten konnten bei der Wasserversorgung günstiger als budgetiert erledigt werden. Weiter ist der Erlös beim 
Verkauf Wasser und den Benutzungsgebühren Abwasser höher als budgetiert und unter Rückerstattungen erfolgte eine 
Kostenbeteiligung unserer Versicherung an den Hochwasserschäden vom Jahr 2021, womit ein sehr gutes Rechnungsergebnis 
2022 resultiert. 
 
Die vertraglich geregelten, noch pendenten Zahlungen, beim Projekt Fassung Quelle Lichtsteiner, Oedenwil wurden bei der 
Budgeterstellung 2022 nicht berücksichtigt und als bewilligte Kreditüberschreitung vom Gemeinderat genehmigt. Die noch 
pendenten Zahlungen von CHF 47'950.- konnten somit mit der Rechnung 2022 beglichen werden. 
 
Der Ersatz Wasserleitung Bannwald konnte wie geplant ausgeführt werden. Die effektiven Kosten sind tiefer als budgetiert. Die 
Grundbuchbereinigungen sind noch pendent und sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden. 
 
Bei der Sanierung Pumpwerk Brunnmatt wurde ein alternatives Projekt, welches anstelle des bestehenden Pumpwerkes eine 
Kanalisationsleitung im Gefälle in Richtung Weid vorsieht, als Vorabklärung gestartet. Für den Betrieb des aktuellen Pumpwerkes 
musste aber infolge grossem Zeithorizont einer solchen Realisierung, eine Planung und Realisation der nötigsten 
Instandstellungsarbeiten erfolgen. Der nötige Pumpenersatz ist infolge Lieferverzugs noch pendent und folgt im Budgetjahr 2023. 
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JB 2022 Pfaffnau 11 Bauwesen / Infrastruktur 
* Beschluss 

Leistungsauftrag 
Der Aufgabenbereich Bauwesen/Infrastruktur 
umfasst die Leistungsgruppen: 
- Bauverwaltung 
- Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 
- Liegenschaften des Finanzvermögens 
- Werkdienst 
- Markt- und Gewerbewesen (Kilbi) 
- Grundbuch und Vermessungswesen 
- öffentliche Anlagen 
- Strassenwesen 
- Winterdienst 
- Strassenbeleuchtung 
- Ortsplanung 
- Gewässerunterhalt 
- Friedhof und Bestattung 
 
Alle oben erwähnten Leistungsgruppen sind für 
ein vollständiges und zeitgemässes Dienst-
leistungsangebot für die breite Bevölkerung 
notwendig. 
 
Beim Strassenunterhalt ist eine Koordination mit 
der Unterhaltsgenossenschaft Pfaffnau –  
St. Urban sicherzustellen und weiterzuführen. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm 
Das heutige Gemeindehaus wurde 1969 erbaut. 
Damals wurde im Obergeschoss eine Wohnung 
eingebaut und die ganze Verwaltung fand im EG 
seinen Platz. Die Zeiten verändern sich, so 
wurden die Obergeschosse stetig umgenutzt. 
Heute ist das Gemeindehaus zu 100% von der 
Gemeindeverwaltung genutzt. Sanierungen 
wurden in einfachem Rahmen ausgeführt, doch 
nun wäre seit längerem eine Gesamtsanierung 
anstehend, welche gemäss verschiedenen 
erarbeiteten Projektvorschlägen keinen Sinn 
ergab, da das Gebäude in den oberen 
Geschossen für den Wohnungsbau errichtet 
wurde und eine zeitgemässe Sanierung in 
keinem sinnvollen Verhältnis zwischen Kosten 
und Nutzen möglich ist.  
 
Die zukünftigen Bedürfnisse der Gemeinde-
verwaltung sollen nachhaltig erfasst werden, 
sodass ein Neubauprojekt mit der Raiffeisen-
bank zusammen geplant werden kann. Zur 

Qualitätssicherung der Architektur im Ortskern 
soll ein Architekturwettbewerb durchgeführt 
werden.  
Anschliessend soll das resultierende Sieger-
projekt ausgearbeitet werden. Worauf dieses 
dem Bürger mit dem Kreditantrag vorgelegt und 
anschliessend realisiert werden soll. 
 
Der Neubau des Murhofs, Betreutes Wohnen & 
Pflege, soll in Zusammenarbeit mit dem Ver-
waltungsrat und der Baukommission Murhof 
nachhaltig geplant und realisiert werden.  
 
Die Ortsplanungsrevision, welche im Jahr 2016 
gestartet wurde, soll fertig ausgearbeitet, auf-
gelegt und abgeschlossen werden. 
 
Lagebeurteilung 
Infolge Hochwasser im Sommer 2021 wurden 
einige Massnahmen und Instandstellungen an 
den Gewässern durch den Kanton ausgeführt. 
Grundlegende grössere Anpassungen sind 
aktuell beim Kanton prioritär in Abklärung. 
 
Mit dem neuen Wasserbaugesetz ist die Neu-
regelung des Unterhalts der Gewässer noch 
immer pendent. Gemäss Planung vom Kanton 
sollten dazu im Jahr 2023 strukturierte 
Anpassungen folgen können. 
 
Umsetzung des Legislaturprogramms 
Nach dem Projektwettbewerb konnte beim 
Neubau Gemeindehaus einen Grossteil vom Vor-
projekt im Jahr 2022 erarbeitet werden.  
 
Das Projekt Murhof musste sistiert werden. Der 
weitere Verlauf wird im Herbst 2023 neu definiert. 
 
Die Ortsplanungsrevision konnte im Sommer 
2022 durch die Bevölkerung an einer ausseror-
dentlichen Gemeindeversammlung genehmigt 
werden. Die Genehmigung durch den 
Regierungsrat erfolgte per 28. Februar 2023. 
Somit müssen aktuell die neuen 
grundeigentümerverbindlichen Vorgaben 
gemäss Bau- und Zonenreglement erfüllt werden. 
 

  

 

 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Dorfkerngestaltung/ 
Gemeindehaus 

Attraktivierung des Dorfkerns hoch Nach erfolgreicher Erarbeitung des 
Neubauprojektes soll parallel die 
Planung der Zentrumsgestaltung 
und den Rückbau des alten 
Gemeindehauses wieder 
aufgenommen werden 

Chance: Ortsplanungsrevision/ 
Bauberatung in Kernzone 

Aufwertung der Kernzone mittel Durch die Zusammenarbeit der 
Bauberatung mit den 
Planungsteams kann Bauqualität 
der Ortsplanung gesteigert werden  

Risiko: Ungenügender 
Gewässerunterhalt 

Hochwasserschäden 
Landschäden 

hoch Regelung der Finanzierung mit den 
Beteiligten 

Risiko: Unkoordinierter oder 
ungenügender Strassenunterhalt 

Strassenschäden hoch Sicherstellung eines genügenden 
und effizienten und koordinierten 
Unterhaltes (MSE Tool) 

Chance: Verkehrsberuhigungen auf 
öffentlichen Strassen 

Lärmminderung, Erhöhung der 
Verkehrssicherheit 

mittel Einführung T 30 Zonen oder 
gestalterische Massnahmen 

 
Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status 
Kosten 
Total Zeitraum ER/IR R 2021 erg. B 2022 R 2022 

Sanierung Spitzhubel-
strasse 

Umsetzung 186 2021-
2023 

IR 158 70 28 

Sanierung Muttibach-
strasse 

Abgeschlossen 117 2021 IR 97 20 20 

Sanierung Waldstrassen 
(UHG)  

Abgeschlossen 74 2020-
2022 

IR  75 74 

Ortsplanungsrevision Umsetzung 92 2019-
20xx 

IR 52  40 

Sanierung Sagenstrasse 
Abschnitt 1 und 5 

Planung  2021-
2025 

ER  10 30 

Erneuerung Beleuchtung 
Schulhaus St. Urban 

Abgeschossen 101 2022 IR  90 101 

Umgestaltung Friedhof St. 
Urban 

Abgeschlossen 35 2022 IR  50 35 

Sanierung Stützmauer/ 
Böschung Areal Kirche 
Pfaffnau 

Umsetzung 53 2022 IR  25 53 

Neubau Gemeindehaus 
Planungsverfahren 

Planung 145 2022 IR  150 145 

Ersatz Klapptische 
Turnhalle St. Urban 

Abgeschlossen 36 2022 IR  40 36 

Machbarkeitsstudie 
Erweiterungsbau 
Primarschulhaus 

Planung  2022 ER  25 25 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Erteilte Baubewilligungen Anzahl -- 33 40 34 

Baukosten CHF (in Mio.) -- 11 7.2 8.5 
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Beim Personalhaus Murhof erfolgten im Konto Baulicher Unterhalt keine geplanten Sanierungsmassnahmen, womit erhebliche 
Minderkosten ersichtlich sind. Die Sanierungsmassnahmen wurden bei einen eventuellen Mieterwechsel vorgesehen. 
 
Bei Landparzellen unserer Gemeinde mussten beim Hochwasser 2021 Instandstellungsarbeiten ausgeführt werden. Daraus sind 
in der Kostenstelle Übrige Liegenschaften im Konto baulicher Unterhalt Mehrkosten entstanden. Einerseits konnten diese mit 
Rückerstattungen unserer Versicherung, in derselben Kostenstelle verbucht und andererseits im gesamten Aufgabenbereich 
kompensiert werden. 
 
Die Arbeiten bei der Sanierung der Stützmauer/Böschung Kirchenareal Pfaffnau zeigten sich bei der Ausführung erheblich 
umfangreicher als im Budgetprozess angenommen. Die Mehrkosten wurden in einem Kreditnachtrag durch den Gemeinderat 
bewilligt. 
 
So musste auch beim Projekt Ersatz Beleuchtung Schulhaus St. Urban ein Kreditnachtrag durch den Gemeinderat erfolgen. 
 
Wie bereits bei der Erfolgsrechnung erwähnt, wurden im Budgetprozess 2022 für die Ortsplanung nur noch ein geringer Aufwand 
angenommen. Infolge 2. Öffentlicher Auflage und somit nötigen Anpassungen, wurde in der Investitionsrechnung identisch ein 
Kreditnachtrag beim Gemeinderat nötig. 
 

 

 

 

Entwicklung der Finanzen  
Erfolgsrechnung  

(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Saldo Globalbudget 1’134 1’190 1’011* -15.04 

Total 
Aufwand 3’006 3’256 3’046 -6.45 
Ertrag 1’872 2’066 2’035 -1.50 

 
Investitionsrechnung 

Ausgaben und Einnahmen  
(Kosten in Tausend CHF) R 2021 erg. B 2022 R 2022 Abw. % 

Ausgaben 559 520 532* 2.31 
Einnahmen 95 40 55 37.50 
Nettoinvestitionen 464 480 477 -0.63 

 
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise 

 
Erläuterungen zu den Finanzen 
Bei der Kostenstelle Werkhof allgemein folgten Budgetüberschreitungen im Konto Betriebs- und Verbrauchsmaterial. Dieser 
Anstieg verursachten insbesondere die höheren Benzin- und Dieselkosten. Aber auch beim Konto Anschaffung Maschinen, Geräte 
und Fahrzeuge gibt es eine grosse Kostenüberschreitung, beide wurden bei der Budgetierung im 2021 nicht korrekt erfasst. Die 
Kostenüberschreitungen konnten aber mit Minderkosten im ganzen Aufgabenbereich kompensiert werden. 
 
Bei der Kostenstelle Werkhof Brunnmatt wurde im Konto Ver- und Entsorgung Mehrkosten für einen Kostenanteil der Toranlage 
budgetiert, was infolge Stockwerkeigentümerreglement so nicht möglich war, womit die Kosten bei der Rechnung enorm tiefer als 
budgetiert sind. Die Toranlage wurde nun im Jahr 2022 neu geplant und fürs Jahr 2023 neu budgetiert. 
 
Bei den Energiekosten wurden bei verschiedenen Posten bereits im Jahr 2022 Kostensteigerungen sichtbar, markant ist die 
Preisdifferenz infolge Gasheizung bei der Kostenstelle Energie/Strom der Schulliegenschaften in St. Urban. Die Kostensteigerung 
zum Vorjahr beläuft sich bei rund 75%. 
 
Weiter sind bei der Schulanlage St. Urban im Konto Löhne/Temporäre Arbeitskräfte Mehrkosten ersichtlich, generiert durch einen 
Arbeitsausfall infolge eines Unfalles des Schulhauswarts. Die Minderkosten durch die Versicherungsleistung ist nicht direkt in 
derselben Kostenstelle ersichtlich. 
 
Bei der Kostenstelle Turnhalle St. Urban sind nicht budgetierte Rückerstattungen Dritter erfasst, diese Rückerstattungen durch 
den Veranstalter erfolgten unter anderem für die Instandstellungsarbeiten des Rasens, welcher durch das Schwingfest stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 
 
Die kleineren Strassensanierungsarbeiten bei der Kostenstelle Gemeindestrasse baulicher Unterhalt konnten nicht alle wie geplant 
ausgeführt werden, daher ergibt sich ein Minderaufwand. Wofür mit der durchgeführten Orientierungsversammlung und 
anschliessender Mitwirkung der Bevölkerung, respektive Umfrage bezüglich den offenen Strassenthemen, beim Konto Honorare 
externe Berater Mehrkosten verursacht wurden, welche aber in der Kostenstelle direkt kompensiert werden konnten. 
 
Auch bei der Kostenstelle Gemeindestrassen betrieblicher Unterhalt konnten Rückerstattungen erwirkt werden. Dies betrifft eine 
Rückerstattung unserer Versicherung im Zusammenhang mit den Hochwasserschäden im Jahr 2021. 
 
Dank einem milden Winter dürfen wir im Winterdienst von erheblichen Einsparungen profitieren. 
 
Bei der Kostenstelle Gewässer konnten budgetierte Arbeiten anderweitig finanziert werden, somit sind bei den Konten Honorar 
und Unterhalt Strassen keine Kosten angefallen. Bei den Rückerstattungen durften wir die Unterstützung unserer Versicherung 
und vom Kanton in Anspruch nehmen.  
 
Die Ortsplanung wurde im Budgetprozess 2022 nicht in diesem Ausmass erfasst, da man nicht mit einem solchen 
Aufwandsausmass rechnete. Womit Mehrkosten im Konto Löhne ersichtlich werden, welche im Aufgabenbereich kompensiert 
werden können. 
 
In der Kostenstelle Bauverwaltung sind nicht budgetierte Mehrkosten im Konto Honorare externe Berater und Fachexperten 
ersichtlich. So folgten auch weniger Einnahmen im Konto der Gebühren, welche wohl mit dem Abschluss der Ortsplanung erwartet 
wurde. Die Differenzen können im Aufgabenbereich kompensiert werden. Die Mehrkosten entstanden bei den Fachexperten durch 
unvorhersehbare und umfangreiche juristische Beratungen bei Herausforderungen mit Bauherrschaften und der neu eingeführten 
Bauberatung. 
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Finanzkennzahlen
(BU = Budget / ER = Erfolgsrechnung / n.a. = nicht verfügbar)

1. Selbstfinanzierungsgrad
Richtwert

Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre

2. Selbstfinanzierungsanteil
Richtwert

3. Zinsbelastungsanteil
Richtwert

4. Kapitaldienstanteil
Richtwert

5. Nettoverschuldungsquotient
Richtwert

6. Nettoschuld je Einwohner/in
Richtwert

7. Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen je Einwohner/in
Richtwert

8. Bruttoverschuldungsanteil
Richtwert

Der Selbstfinanzierungsanteil sollte 
bei mind. 10 Prozent liegen, wenn 
die Nettoschuld pro Einwohner mehr 
als Fr. 1'500 beträgt.

Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im 
Durchschnittüber über 5 Jahre 
mindestens 80 Prozent erreichen, 
wenn die Nettoschuld pro Einwohner 
mehr Fr. 1'500 beträgt.

Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 
Prozent nicht übersteigen.

Der Kapitaldienstanteil sollte 15 
Prozent nicht übersteigen.

Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 
200 Prozent nicht übersteigen.

Der Nettoverschuldungsquotient 
sollte 150 Prozent nicht übersteigen.

Die Nettoschuld pro Einwohner und 
Einwohnerin sollte Fr. 2'500 nicht 
übersteigen.

Die Nettoschuld ohne 
Spezialfinanzierungen sollte 3'000 
Franken nicht übersteigen.

Nettoschuld je Einwohner/in zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens.

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne 
Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens. 

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen 
Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

ER 2021
8.40%

ER 2021
-0.10%

ER 2021
4.50%

ER 2021
100.80%

ER 2021

ER 2021

ER 2021
56.30%

649

175.80%

ER 2021
-4.50%

BU 2022

BU 2022

BU 2022

BU 2022

BU 2022

BU 2022

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert 
werden können. Dabei wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen verglichen. Vor allem im Vergleich über 
mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 
Prozent führt zu einer Neuverschuldung, ein Selbstfinanzierungsgrad über 100 Prozent zu einem Abbau von Schulden.

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, 
umso grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der 
Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen 
(=Kapitaldienst) verwendet wird. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

BU 2022

-6.70%

36.20%

-0.60%

0.00%

4.90%

-7.30%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge inkl. Ressourcenausgleich und horizontale Abschöpfung 
erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.

ER 2021
-148

494

60.00%

ER 2022

ER 2022

ER 2022

-0.10%
ER 2022

ER 2022

BU 2022

BU 2022

21.30%

85.50%

1.70%

4.80%

4.20%

-236132

863

64.60%

ER 2022

ER 2022

ER 2022

ER 2022

Geldflussrechnung

2021 2022 2022
Rechnung Budget Rechnung

Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 380'812.88 -349'732.00 -451'754.93
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 682'428.35 723'400.00 716'116.20
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen -516'695.94 -96'685.90
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -26'194.63 -56'882.31
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten
+ Wertberichtigungen VV
- Wertberichtigungen, Gewinne VV
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -12'256.00 -700.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -432'409.10 722'133.68
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -24'141.45 -24'996.65
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 29'002.00 -39'902.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK 402'798.79 -244'983.00 193'512.70
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital -209'438.00 -209'438.00 -209'438.00
- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen
+/- Zunahme Ausgliederung Murhof AG (Differenz) 4'393.05
+/- Zunahme / Abnahme Fonds 51'635.77
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 329'936 -80'753 751'403

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -1'501'432.35 -1'639'000.00 -1'463'085.65
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 254'426.80 432'000.00 299'044.35
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -1'247'005.55 -1'207'000.00 -1'164'041.30
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -41'950.30 47'028.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 2'708.45 -80'708.45
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung
+ Aktivierung Eigenleistungen
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -1'286'247.40 -1'207'000.00 -1'197'721.75

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV -160'000.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 12'256.00 700.00
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -147'744.00 0.00 700.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -1'286'247.40 -1'207'000.00 -1'197'721.75
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -147'744.00 0.00 700.00
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -1'433'991 -1'207'000 -1'197'022

Finanzierungstätigkeit
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 95'216.12 334'022.17
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 95'216 0 334'024

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 329'935.72 -80'753.00 751'402.79
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -1'433'991.40 -1'207'000.00 -1'197'021.75
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 95'216.12 0.00 334'024.17
= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) -1'008'840 -1'287'753 -111'595

Kontrollrechnung
Stand flüssige Mittel per 31.12. 3'165'543.38 3'053'948.59

- * Stand flüssige Mittel per 1.1. -4'174'382.94 -3'165'543.38
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel -1'008'839.56 -111'594.79

Kontrolltotal 0.00 0.00

Geldflussrechnung - indirekte Methode
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Statistische Daten zum Steuerertrag

Bei 1.95 Einheiten resultierte der folgende Steuerertrag:    in CHF Anteil

Ertrag des laufenden Jahres 5'871'585 83.1%
Nachträge früherer Jahre 718'096 10.2%
Sondersteuern aus Kapitalzahlungen 270'657 3.8%
Quellensteuern 204'819 2.9%

7'065'157 100.0%

Jahr Einheiten Steuerertrag Index zu
Vorjahr

*Anzahl 
Einwohner

Steuerertrag
pro Einheit

Steuerertrag
pro Einw./Einh.

2022 1.95 7'065'157 96.2% 2'688 3'623'157 1'348
2021 1.95 7'346'836 102.7% 2'668 3'767'608 1'412
2020 1.85 7'157'104 101.8% 2'670 3'868'705 1'449
2019 1.95 7'030'255 107.8% 2'672 3'605'259 1'349
2018 1.95 6'522'996 102.3% 2'673 3'345'126 1'251
2017 1.95 6'378'250 101.7% 2'661 3'270'897 1'229
2016 2.00 6'274'552 101.7% 2'591 3'137'276 1'211
2015 2.05 6'170'098 111.4% 2'417 3'009'804 1'245
2014 2.05 5'537'455 102.9% 2'282 2'701'198 1'184
2013 2.15 5'380'683 104.7% 2'253 2'502'643 1'111
2012 2.15 5'137'901 89.7% 2'238 2'389'721 1'068
2011 2.30 5'728'203 104.6% 2'216 2'490'523 1'124
2010 2.30 5'474'929 96.2% 2'182 2'380'404 1'091
2009 2.30 5'693'399 106.7% 2'137 2'475'391 1'158
2008 2.30 5'335'097 100.7% 2'134 2'319'607 1'087
2007 2.30 5'299'227 93.7% 2'126 2'304'012 1'084
2006 2.40 5'656'782 108.4% 2'092 2'356'993 1'127
*mittlere Wohnbevölkerung

Total Steuerertrag

Steuerertrag 2022

Entwicklung Steuerertrag
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Anhang zur Jahresrechnung 2022 
 
 
Gemäss § 53 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) umfasst der 
Anhang zur Jahresrechnung die folgenden Dokumente:  
 
- Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze 
- Anlagespiegel 
- Rückstellungsspiegel 
- Beteiligungsspiegel 
- Eventualverpflichtungen 
- Finanzielle Zusicherungen 
- Eigenkapitalnachweis 
- Sonderkreditkontrolle 
- Ergänztes Budget ER nach Aufgabenbereichen 
- Ergänztes Budget IR nach Aufgabenbereichen 
- Bewilligte Kreditüberschreitungen 
 
Sämtliche Dokumente können auf der Homepage der Gemeinde Pfaffnau www.pfaffnau.ch 
(Online-Schalter, Bereich Finanzverwaltung) heruntergeladen oder direkt bei der 
Finanzverwaltung bestellt werden. 
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An independent member
of UHY International

EXPERTsuisse zertifiziertes 
Unternehmen TTRREEUUHHAANNDD  ··  PPRRÜÜFFUUNNGG  ··  BBEERRAATTUUNNGG

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Pfaffnau (die Gemeinde) – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung 
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt 
"Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um 
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Be-
richt abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

Bericht der Revisionsstelle
an die Stimmberechtigten der

Einwohnergemeinde Pfaffnau 

BBeerriicchhtt  zzuurr  PPrrüüffuunngg  ddeerr  JJaahhrreessrreecchhnnuunngg

BBaallmmeerr--EEttiieennnnee  AAGG
Kauffmannweg 4
6003 Luzern
Telefon +41 41 228 11 11

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch

 

Antrag des Gemeinderates zum Jahresbericht 2022 
an die Stimmberechtigten 
 
 
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2022, gemäss § 17, des Gesetzes über den 
Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und § 11 des Gemeindegesetzes, beinhaltend: 
 

- die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des 
Legislaturprogramms, 

- die bewilligten Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG, 
- die bewilligten Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG, 
- der Jahresrechnung 2022, welche mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 451’754.93 

und Bruttoinvestitionen von Fr. 1’463’085.65 abschliesst, 
 
verabschiedet. 
 
 
Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsorgans vom 25. April 2023 zur Rechnung 2022 zu 
Handen der Stimmberechtigten ist auf der Seite 51/52 dieser Botschaft abgedruckt. 
 
 
Der Bericht des strategischen Controlling-Organs vom 25. April 2023 zur Umsetzung des 
Legislaturprogramms und zu den Berichten der Aufgabenbereiche gemäss Jahresbericht 
2022 zu Handen der Stimmberechtigten ist auf der Seite 53 dieser Botschaft zu finden. 
 
 
Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 6. September 2022 zur Vorjahres-
rechnung 2021 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: 
 
„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Jahresbericht 2021 mit dem 
übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten 
Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine 
gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 6. September 
2022 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern 
würden.“ 
 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Jahresbericht 2022 zu genehmigen. 
 
 
Pfaffnau, 25. April 2023 
 
 
 
Namens des Gemeinderates 
 
 
Die Gemeindepräsidentin: Die Gemeindeschreiberin: 
Sandra Cellarius  Beatrice Stöckli 
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of UHY International
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wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
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Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Pfaffnau (die Gemeinde) – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung 
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt 
"Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um 
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Be-
richt abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
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dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen. 

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befin-
det sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht. 
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

BBeerriicchhtt  zzuu  ssoonnssttiiggeenn  ggeesseettzzlliicchheenn  uunndd  aannddeerreenn  rreecchhttlliicchheenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn

In Übereinstimmung mit § 64 Ziff. c des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und dem 
Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausge-
staltetes internes Kontrollsystem gemäss § 25 FHGG existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Luzern, 25. April 2023
rkl/ka

BBaallmmeerr--EEttiieennnnee  AAGG

Alois Köchli
Zugelassener Revisionsexperte

Reto Klauser
Zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)

An independent member
of UHY International
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Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Pfaffnau (die Gemeinde) – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung 
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt 
"Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um 
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Be-
richt abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
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Bericht der Controlling-Kommission 
zum Jahresbericht 2022 
 
 
An die Gemeindeversammlung der  
 
Einwohnergemeinde Pfaffnau 
 
 
Als Controlling-Kommission haben wir den politischen Teil des Jahresberichtes für das Jahr 
2022 der Einwohnergemeinde Pfaffnau beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch 
Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung werden die in der Gemeindestrategie, dem Legislaturprogramm 
und dem entsprechenden Aufgaben- und Finanzplanes gemachten Vorgaben mehrheitlich 
umgesetzt. Die im Jahresbericht dargestellte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als 
angespannt aber vertretbar. 
 
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund unserer Beurteilung der Einfluss von einmaligen 
Effekten auf die Jahresrechnung 2022 im Wesentlichen als gering einzustufen ist. In diesem 
Zusammenhang und unter Berücksichtigung der Finanzplanergebnisse 2023 - 2028 ist davon 
auszugehen, dass die Gemeinde Pfaffnau ohne griffige Massnahmen weiterhin hohe 
Aufwandüberschüsse realisieren wird. Wir haben daher den Gemeinderat angehalten, die 
Stimmbürger auf diese Entwicklung hinzuweisen und mögliche Lösungsstrategien 
aufzuzeigen.  
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bemerkungen empfehlen wir, den politischen Teil 
des Jahresberichtes des Jahres 2022 zu genehmigen. 
 
 
Pfaffnau 25. April 2023 
 
 
Controlling-Kommission der Gemeinde Pfaffnau 
 
Präsident Mitglieder 
Daniel Büttiker Marc Frühauf Jacques Hartmann 
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Art. 6 Pachtdauer 
 
1 Die Pachtverträge werden auf die gesetzliche Mindestpachtdauer von sechs Jahren abgeschlossen. Wird 

die Pacht von keiner Partei fristgerecht gekündigt, so erfolgt die Fortsetzung nach der gesetzlichen 
Mindestfortsetzungsdauer stillschweigend um weitere sechs Jahre. 
 

2 Der Gemeinderat Pfaffnau kann in besonderen Fällen mit einer Bewilligung der zuständigen Behörde eine 
kürzere Pachtdauer vereinbaren. 

 
3 Nach Erreichen des 65. Altersjahres des Pächters, gilt der Pachtvertrag auf das nächste ordentliche 

Pachtende als gekündigt. 
 

4 Bei einer Generationen- oder Geschwistergemeinschaft gilt das Alter des älteren Partners. 
 

5 Eine Betriebsaufgabe und der Wegfall einer der Anforderungen gemäss Art. 7 lit. a führen zu einer 
Auflösung des Pachtvertrages auf Ende des betreffenden Kalenderjahres. 

Art. 7 Kreis der Pächter 

a) Anforderungen an die bisherigen Pächter 
1 Das Gemeindeland wird nur an Selbstbewirtschafter verpachtet,  

- die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde Pfaffnau haben 
- die nach der Direktzahlungsverordnung des Bundes direktzahlungsberechtigt sind und 
- die den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) oder die Bundesrichtlinien für den biologischen Landbau 

erfüllen. 
-  
Wird die Direktzahlungsverordnung des Bundes aufgehoben, wird nur an Selbstbewirtschafter, die 
zusätzliche folgende Kriterien erfüllen, Gemeindeland verpachtet: 
- Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs auf eigene Rechnung und Gefahr;  
- Landwirtschaftliche Ausbildung (mindestens landwirtschaftliches Fähigkeitszeugnis). 

 
2 Übergibt oder verkauft ein Pächter den Betrieb einer Person innerhalb der Familie, sind für die 

Weiterführung des Pachtverhältnisses die Bedingungen einer Neuverpachtung unter Abschnitt b) 
nachfolgend einzuhalten. Sind die Bedingungen erfüllt, kann auf eine Ausschreibung verzichtet werden. 

 
3 Bei einer Betriebsübergabe an eine andere Person gilt Art. 19 LPG. 

b) Neuverpachtung von Gemeindeland 
Landwirte, welche sich für neu zu verpachtendes Gemeindeland bewerben, haben alle Anforderungen gemäss 
Abschnitt a) vorstehend zu erfüllen. Zusätzlich hat der Betriebsleiter eine landwirtschaftliche Ausbildung gemäss 
der Definition in der Direktzahlungsverordnung auszuweisen. 

Art. 8 Ausschreibung 
 
Neu zu verpachtendes Gemeindeland wird im Anschlagkasten und auf der Homepage ausgeschrieben. Davon 
ausgenommen ist Art. 7 lit a Ziff. 2 dieses Reglement. 

Art. 9 Bewerbung 
 
1 Berechtigte und interessierte Landwirte haben ihre Bewerbung für die ausgeschriebenen Parzellen 

schriftlich bis zum vom Gemeinderat Pfaffnau festgelegten Termin einzureichen. 
 

2 Den Bewerbungsunterlagen ist zwingend der Auszug aus dem AGATE mit dem Nachweis der 
Direktzahlungsberechtigung beizulegen. 

 
3 Der Gemeinderat Pfaffnau kann zusätzlich weitere benötigte Informationen bei den Bewerbern einfordern. 

 
4 Bewerbungen von Bewerbern, welche der Nachforderung von Unterlagen nicht innert der vom Gemeinderat 

Pfaffnau gesetzten Frist nachkommen, gelten als zurückgezogen. 

 

2. Genehmigung Landpachtreglement 
 
 
Die Einwohnergemeinde Pfaffnau ist Eigentümerin von verschiedenen Landparzellen, die 
verpachtet werden. Damit bei den zukünftigen Pachtvergaben verbindliche Regelungen 
vorhanden sind, wurde das nachfolgende Pachtreglement vorbereitet. Das neu erarbeitete 
Reglement stützt sich auf den gängigen rechtlichen Grundlagen ab. 
 
 
Landpachtreglement der Gemeinde Pfaffnau 
vom 15. Juni 2023 
Die Einwohnergemeinde Pfaffnau beschliesst folgendes Landpachtreglement für die Gemeinde Pfaffnau. 
 
Soweit im vorliegenden Reglement für Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt wird, ist auch die 
weibliche miteingeschlossen. 
 
I. Allgemeines 

Art. 1 Zweck 
 
Dieses Reglement regelt die Verpachtung der im Eigentum der Einwohnergemeinde Pfaffnau stehenden 
Landparzellen, nachfolgend Gemeindeland genannt. 

Art. 2 Grundsatz der Verpachtung 
 
Die Einwohnergemeinde Pfaffnau verpachtet das Gemeindeland zur landwirtschaftlichen Nutzung. 

Art. 3 Gesetzliche Grundlagen 
 
1 Das Landpachtreglement stützt sich auf folgende gesetzliche Grundlagen: 

- Gemeindeordnung der Gemeinde Pfaffnau vom 1. September 2020 
- Gemeindegesetz (GG, SRL 150) 
- Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG, SR 221.213.2) 
- Verordnung über die Bemessung des landwirtschaftlichen Pachtzinses (Pachtzinsverordnung;  

SR 221.213.221) 
- Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB, SR 221.412.11) 
 

2 Im Falle widersprüchlicher Regelungen gilt – soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen 
anwendbar sind – dieses Pachtreglement. 

 
 
II. Pacht 

Art. 4 Pachtverträge 
 
1  Mit den Pächtern sind schriftliche Pachtverträge abzuschliessen. 
 
2  Mit der Vertragsunterzeichnung haben sich die Pächter mit den Bestimmungen dieses Reglements 

einverstanden zu erklären. 

Art. 5 Unterpacht 
 
Eine Unterpacht ist untersagt. 
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Art. 14 Akteneinsicht 
 
Der Pächter oder der Bewerber von Pachtland ermächtigt den Gemeinderat Pfaffnau zur Einsichtnahme in die 
notwendigen Akten und Betriebsdaten. 

Art. 15 Ausstand 
 
Die Gemeinderäte haben bei der Entscheidung über die Zuteilung im Rahmen der Neuverpachtung von 
Gemeindeland in den Ausstand zu treten, wenn sie sich selbst für die Verpachtung bewerben oder wenn sich 
eine der nachfolgenden Personen aus dem Umfeld des Gemeinderats bewirbt: 
- Ehegatte, eingetragener Partner oder Verlobter; 
- Blutsverwandte in der geraden Linie; Stiefeltern oder Stiefkinder sowie eingetragene Partner der Eltern oder 

Kinder des eingetragenen Partners, Schwiegereltern, Eltern des eingetragenen Partners; Schwiegersöhne 
und Schwiegertöchter; 

- Blutsverwandte oder Verschwägerte in der Seitenlinie bis zum Grade der Geschwisterkinder;  
- Ehegatten oder eingetragene Partner von Geschwistern des eigenen Ehegatten oder des eigenen 

eingetragenen Partners; 
- Adoptiveltern oder Adoptivkinder; Pflegeeltern oder Pflegekinder. 

Art. 16 Beschlussunfähigkeit 
 
1 Wird der Gemeinderat Pfaffnau infolge der Ausstandsregelung beschlussunfähig, hat er sich zu bemühen, 

die Beschlussfähigkeit wieder herzustellen, indem die Bewerbungen von Gemeinderatsmitgliedern oder die 
Bewerbungen von deren Angehörigen gemäss Art. 15 vorstehend in folgender Reihenfolge zurückgezogen 
werden: 
1. Gemeindepräsident 
2. Gemeinderatsmitglied 
 

2 Kann die Beschlussfähigkeit nicht wiederhergestellt werden, handelt an Stelle des Gemeinderats die 
kantonale Aufsichtsbehörde. 

Art. 17 Übergangsbestimmungen 
 
1 Sämtliche bei Inkrafttreten dieses Reglements bestehenden Pachtverträge bleiben weiterhin bestehen. 

 
2 Unbefristete Pachtverträge können solange weitergeführt werden, bis die Bewirtschaftungsperson nicht 

mehr direktzahlungsberechtigt nach der Direktzahlungsverordnung des Bundes ist. Die Pachtverträge 
werden diesfalls fristgerecht gekündigt. 

 

Art. 18 Inkrafttreten 
 
Das Landpachtreglement tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
Pfaffnau, 1. Juli 2023 
 

Gemeinderat 
 
 
 
Sandra Cellarius Beatrice Stöckli 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 

 
 
Genehmigt durch die Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2023. 
 
 
 

 

Art. 10 Zuteilung 
 
1 Bewerben sich bei einer Neuzuteilung von Gemeindeland mehrere Bewirtschafter, entscheidet der 

Gemeinderat Pfaffnau über die Zuteilung. Dabei werden die folgenden Kriterien in nachfolgender 
Reihenfolge berücksichtigt: 
1. Der Bewerber erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 7 a und b des Landpachtreglements. 
2. Es werden Bewerber, denen weniger Gemeindeland verpachtet ist, berücksichtigt. 
3. Es werden Bewerber ohne nicht-landwirtschaftlichen Nebenerwerb bevorzugt. 
4. Es werden Bewerber mit der kürzeren Fahrdistanz zur freiwerdenden Parzelle berücksichtigt. 
 

2 Bei übergeordneten oder spezifischen Interessen der Einwohnergemeinde Pfaffnau kann der Gemeinderat 
Pfaffnau bei der Neuzuteilung von Kriterien gemäss Absatz 1 vorstehend abweichen. 

 
3 Allfällige Gesuche um Abtausch einer Parzelle sind schriftlich an den Gemeinderat Pfaffnau zu richten. 

Dieser entscheidet über das Gesuch endgültig. 
 

4 Als ein Bewirtschafter gelten: 
- mehrere Betriebe desselben Bewirtschafters 
- eine Generationengemeinschaft 
- eine Geschwistergemeinschaft 

 
5 Bei anerkannten Betriebsgemeinschaften oder Betriebszweiggemeinschaften gilt jeder Teilhaber als je ein 

Bewirtschafter. 

 
III. Pachtzins 

Art. 11 Festlegung 
 
1 Der Gemeinderat Pfaffnau setzt den Pachtzins nach den ortsüblichen Normen fest. 

 
2 Als Grundlagen dienen die Richtlinien des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht und der 

Pachtzinsverordnung. 
 
3 Werden die Grundlagen für die Schätzung oder der Ansatz für die Bemessung geändert, erfolgt eine 

Anpassung des Pachtzinses auf das folgende Pachtjahr. 
 
4 Neben dem Pachtzins kann die Einwohnergemeinde Pfaffnau einen jährlichen Beitrag für die zu 

unterhaltenden Werke erheben. Dieses kann jährlich variieren. Die Höhe dieses Betrags entspricht dem 
Betrag, den die Unterhaltsgenossenschaft Pfaffnau-St. Urban für Strassen und Meliorationen jeweils in 
Rechnung stellt. 

 
5 Für wesentliche Änderungen der Bewirtschaftungsart haben die Pächter vorgängig eine schriftliche 

Zustimmung des Gemeinderats Pfaffnau einzuholen. 
 

6 Gesuche für 12-Jahres-Pachtverträge müssen schriftlich an den Gemeinderat Pfaffnau eingereicht werden. 
Es dürfen keine mündlichen Zusagen gemacht werden. 

Art. 12 Fälligkeit 
 
1 Die Pachtzinse werden jeweils auf Beginn des Pachtjahres fällig und sind innerhalb von dreissig Tagen 

nach Rechnungsstellung zu bezahlen. 
 

2 Sofern nach zweimaliger schriftlicher Mahnung innerhalb von sechs Monaten nicht bezahlt worden ist, wird 
der zugrundeliegende Pachtvertrag auf das nachfolgende Pachtjahr gekündigt. Dabei ist Art. 21 LPG zu 
beachten. Ab der zweiten Mahnung wird eine Mahngebühr erhoben. 

 
 
VIII. Vollzug 

Art. 13 Zuständigkeit 
 
Für die Vergabe des Pachtlandes ist der Gemeinderat Pfaffnau zuständig. 
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Bericht der Controlling-Kommission 
zum Landpachtreglement 
 
 
An die Gemeindeversammlung der  
 
Einwohnergemeinde Pfaffnau 
 
 
Als Controlling-Kommission haben wir den rechtsetzenden Erlass Landpachtreglement der 
Gemeinde Pfaffnau beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch 
Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden gesetzlichen und 
verfassungsmässigen Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die 
Bestimmungen sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die kommunalen 
Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und 
vollständig dargelegt.  
 
Wir empfehlen, den rechtsetzenden Erlass Landpachtreglement der Gemeinde Pfaffnau zu 
genehmigen. 
 
 
Pfaffnau 25. April 2023 
 
 
Controlling-Kommission der Gemeinde Pfaffnau 
 
Präsident Mitglieder 
Daniel Büttiker Marc Frühauf Jacques Hartmann 
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Schwellenwerte ausserhalb des Staatsvertragsbereichs (CHF, ohne MWST) 
 

 Lieferungen Dienstleistungen  

Verfahren BöB IVöB  

Freihändiges Verfahren unter 150'000  

Einladungsverfahren ab 150'000 unter 250'000  

Offenes oder selektives Verfahren ab 230'000 ab 250'000  

    

 Bauleistungen 

   Baunebengewerbe Bauhauptgewerbe 

Verfahren BöB IVöB 

Freihändiges Verfahren unter 300'000 unter 150'000 unter 300'000 

Einladungsverfahren ab 300'0000 unter 250'000 unter 500'000 

Offenes oder selektives Verfahren ab 2'000'000 ab 250'000 ab 500'000 

 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.beschaffungswesen.lu.ch 
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Baumschnitt 
Platanen und Kastanienbäume sind sehr widerstandsfähige und winterfeste Bäume, die von einem 
Baumschnitt im grünen Zustand keinen Schaden nehmen. Sie können bedenkenlos alle zwei Jahre vor 
dem Blattfall geschnitten werden, was seit Herbst 2021 nun auch in unserer Gemeinde praktiziert wird. 
Der restliche Sträucherunterhalt und andere Baumschnitte werden nach dem Blattfall vorgenommen, 
somit gibt es weiterhin ein gewisses Laubvorkommen in der Natur. Viele andere Gemeinden 
praktizieren den Schnitt vor dem Blattfall bereits seit Jahren. 
 
Öffentliche WC-Anlage Ortsteil Pfaffnau 
Wie bereits kommuniziert, haben die Gemeinde und die katholische Kirchgemeinde die Situation der 
beiden öffentlichen WC-Anlagen im Dorfkern vom Ortsteil Pfaffnau analysiert. Neu wird per Mitte Jahr 
nur noch eine WC-Anlage gemeinsam betrieben. Die ältere und nicht hindernisfreie WC-Anlage, unter 
dem Friedhof an der Kantonsstrasse, wird geschlossen. Die WC-Anlage im Pfarreiheim bleibt 
unverändert geöffnet. Eine Information erfolgt bei der Schliessung der WC-Anlage direkt vor Ort. 
 
Gewässer / Hochwasser 
Die Instandstellungsarbeiten infolge der Hochwasserschäden 2021 vom Frühling und Herbst 2022 
konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die weiteren Abklärungen vom Kanton betreffend 
Ausbaumöglichkeiten der Dorfbäche betreffend Hochwasserschutz sind noch in Bearbeitung.  
 
Neuer Gewässerwart 
Im Ortsteil Pfaffnau wurde Christoph Marti als neuen Gewässerwart gewählt. Er prüft in regelmässigen 
Abständen oder nach einem Hochwasserereignis die Gewässer und Bäche. Im Ortsteil St. Urban ist 
wie schon seit Jahren Franz Purtschert für die Gewässer engagiert. Herzlichen Dank den beiden 
engagierten Mitbürgern. 
 
Neues Gesetz der öffentlichen Beschaffungen 
Ab 1. Januar 2023 gilt im Kanton Luzern die „interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungsrecht“ IVöB 2019. Mit dem Beitritt zur IVöB 2019 erfolgt eine gesamtschweizerische 
Harmonisierung des kantonalen Beschaffungsrecht sowie des Bundesrechts. Da die IVöB 2019 das 
Beschaffungsverfahren umfassend regelt, sind auch die kantonale Ausführungsbestimmungen 
Einführungsgesetz zur IVöB (EGIVöB) und Verordnung zur IVöB (VIVöB) notwendig. Das Gesetz über 
die öffentlichen Beschaffungen (öBG) sowie die Verordnung zum öBG (öBV) wurden deshalb per 31. 
Dezember 2022 aufgehoben. 
 
Mit dem neuen Beschaffungsrecht soll ein Paradigmenwechsel – weg vom Preis- und hin zum 
Qualitätswettbewerb – vollzogen werden. Deshalb wird neben dem Preis nun zwingend auch noch die 
Qualität der ausgeschriebenen Leistung als Zuschlagskriterium bewertet. Weiter sollen bei 
Beschaffungen nachhaltige Aspekte (in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht) verstärkt 
einfliessen. Auch wenn die stärkere Gewichtung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitsaspekten teilweise 
mit höheren Anschaffungspreisen verbunden sein dürfte, wird sich diese langfristig für die 
Vergabestellen positiv auswirken, ist doch von geringeren Folgekosten auszugehen. 
 
Das öffentliche Beschaffungswesen regelt das Vergabeverfahren von öffentlichen Liefer-, 
Dienstleistungs- und Bauaufträgen. Die Wahl des Verfahrens sowie die Ausschreibung der Aufträge 
sind geregelt. Dadurch ist das Verfahren transparent gestaltet. Es verpflichtet die öffentliche Hand und 
die ihr angeschlossenen Unternehmen, Beschaffungen und Aufträge, die über einem bestimmten 
Schwellenwert liegen, auszuschreiben. 
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• Norbert Truffer kennt die Seite der Architektur und der Qualitätssicherung via 
Wettbewerbsverfahren. Als Dipl. Architekt ETH/SIA engagiert er sich in einem Architekturbüro 
in Luzern und in verschiedenen Bauberatungen anderer regionalen Gemeinden. 

 
• Jörg Vonmoss als Gemeinderat Ressort Bau ist er von Amtes wegen in der Fachkommission 

der Bauberatung engagiert.  
 

• Michel Schärli, als Leiter Bau ist er von Amtes wegen in der Fachkommission der Bauberatung 
engagiert.  

 
Die externen Personen wurden vom Gemeinderat im Jahr 2022 gewählt. Je nach Projekt wird die 
Bauberatung durch weitere Fachpersonen, wie möglicherweise vom Denkmalschutz oder anderen 
Spezialisten, situativ ergänzt. Die Arbeit in der Bauberatung wurde mit den aufgelegten neuen 
Vorschriften bereits im Jahr 2022 situativ aufgenommen. 
 
Neubau Gemeindehaus 
Die Planung des Neubaus Gemeindehaus ist mit diversen Optimierungen in der Endphase des 
Vorprojektes. Ziel ist es, sobald das Projekt weiter ausgereift ist, dies an einer ausserordentlichen 
Gemeindeversammlung vorzustellen und einen Antrag für den Sonderkredit vorzulegen.  
 
Veränderungen im Werkhof-Team und bei der Wasserversorgung 
Das Werkhof-Team bearbeitet ein sehr breites Aufgabengebiet und ist dabei stets bemüht neue 
Entwicklungen zu integrieren. Als Gemeinde mit dem Energie-Stadt-Label engagieren wir uns für 
ökologisch nachhaltige Prozesse. Beispielsweise wird seit längerem die Unkrautbekämpfung via WAVE 
organisiert. Die WAVE Methode ist umweltfreundlich und nachhaltig. Mit Heisswasser wird das Unkraut 
gezielt verbrüht. Das heisse Wasser schädigt so auch die Wurzel des Unkrauts. 
 
Aufgrund diverser zusätzlicher Aufgaben in den vergangenen Jahren und der Pensionierung unseres 
langjährigen Brunnenmeisters Franz Köpfli per Ende 2023, wurden im Bereich Werkhof die Aufgaben 
und Ressourcen im Jahr 2022 überprüft. Der aktuelle Leiter Werkhof Philipp Fischer hat sich bereit 
erklärt, die Aufgabe als Brunnenmeisters langfristig zu übernehmen. Er wurde diesbezüglich bereits 
seit längerem in die Arbeit der Wasserversorgung eingeführt und hat im Jahr 2021 die Ausbildung zum 
eidg. dipl. Brunnenmeister erfolgreich abgeschlossen. 
 
Mit der Übernahme der Aufgabe des Brunnenmeisters im Ortsteil Pfaffnau wird Philipp Fischer parallel 
das Werkhof-Team weiterhin leiten. Zur Entlastung und Optimierung im Werkhof-Team konnte Janick 
Blum, wohnhaft in Pfaffnau, als neuer Mitarbeiter vom Werkhof rekrutiert werden. Janick Blum hat seine 
Arbeit Anfang Mai 2023 gestartet. 
Die Wasserversorgung im Ortsteil St. Urban ist im Eigentum des Kantons Luzern, welcher die 
Betreuung an die LUPS (Luzerner Psychiatrie) delegiert hat. Da Franz Köpfli auch bei dieser 
Wasserversorgung Brunnenmeister war, wird sich auch dort eine Veränderung ergeben. Weitere 
Informationen dazu folgen, sobald diese bekannt sind. 

Daniel Lischer David Stettler Norbert Trauffer Jörg Vonmoos Michel Schärli 
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Littering und Vandalismus 
Aufgrund von vermehrten Vorfällen von Vandalismus auf unseren öffentlichen Anlagen wurde im 
Budget 2023 eine Videoüberwachung eingeplant. Diese wird vermutlich gestaffelt umgesetzt. Wir sind 
weiterhin dankbar für die Mitarbeit der Bevölkerung, auf den öffentlichen Plätzen Präsenz zu zeigen, 
hinzuschauen und bei Vorfällen frühzeitig uns, respektive die Polizei zu informieren. 
 
Ortsplanungsrevision 
An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 5. Juli 2022 beschlossen die 
Stimmberechtigten der Gemeinde Pfaffnau eine Gesamtrevision der Ortsplanung, bestehend aus dem 
Bau- und Zonenreglement (BZR), dem Zonenplan Siedlung Pfaffnau, dem Zonenplan Siedlung St. 
Urban sowie dem Zonenplan Landschaft. Zudem beschloss der Gemeinderat Pfaffnau am 26. Juli 2022 
den kommunalen Verkehrsrichtplan. Hauptinhalt der Gesamtrevision ist die Umsetzung des neuen 
kantonalen Planungs- und Baurechts, unter anderem die Einführung der Überbauungsziffer (ÜZ) und 
damit zusammenhängend eine neue Einteilung der Bauzonen.  
 
Die Gemeinde hat verschiedene Ein- und Umzonungen beschlossen und hat an allen Gewässern den 
Gewässerraum festgelegt. Eine raumplanerisch der Arrondierung dienende Einzonung im Gebiet 
Spilhof wird durch praktisch flächengleiche Auszonungen im Gebiet Sagenstrasse kompensiert, 
weshalb diese genehmigt werden konnte. Zudem wurde die Zone für öffentliche Zwecke beim Parkplatz 
der Luzerner Psychiatrie erweitert. Dieser Einzonung konnte zugestimmt werden, da keine kantonalen 
Schutzgebiete oder Inventare betroffen sind, die Flächen bereits heute als Abstellplätze genutzt und 
zusätzlich Massnahmen im Mobilitätsmanagement ergriffen werden. Der Regierungsrat hat die 
Gesamtrevision der Ortsplanung, die insgesamt den übergeordneten Vorgaben entspricht, sowie den 
Verkehrsrichtplan der Gemeinde Pfaffnau genehmigt. 
 
Per 28. Februar 2023 gelten die neuen Vorschriften. Das neue BZR und die Zonenpläne sind auf der 
Internetseite https://www.pfaffnau.ch unter der Rubrik Verwaltung → Onlineschalter (Bauverwaltung) 
einsehbar. 

 
Online-Schalter 

 
Bauberatung 
Mit den neuen Vorschriften der Ortsplanungsrevision unterstützt das Fachgremium Bauberatung den 
Gemeinderat, die Bauherrschaft und die Planer beim Bauplanungs- und Baugesuchsprozess gewisser 
Projekte gemäss Beschreibung Art. 3 des neuen Bau- und Zonnenreglementes (BZR). Ziel ist es, eine 
gute und nachhaltige Bauqualität für unser Dorf zu erhalten. Zudem war dies für die Änderung des 
Weiler Sagen in eine Bauzone eine Auflage der kantonalen Behörden. Bei Ungewissheit, wann die 
Bauberatung zum Einsatz kommt, bitten wir Sie sich frühzeitig, vor einer aktiven Bauplanung, bei der 
Bauverwaltung zu informieren. 
 
Die Bauberatung setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
 

• Daniel Lischer, als Dipl. Architekt ETH/SIA engagiert er sich in einem Architekturbüro in 
Luzern, dabei hat er bereits oft Erfahrungen als Planer in Fachgremien sammeln können.  

 
• David Stettler hat unsere Ortsplanungsrevision über die ganze Dauer begleitet und ist so 

bestens mit unserem Ortsbild beider Ortsteile und unseren Voraussetzungen vertraut. Er 
arbeitet im Kanton Bern bei der Raumplanungsfirma ecoptima.  
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Ortsteil St. Urban – Einführung Begegnungszone und Tempo-30-Zone 

 
 
Beim Tempo 30 auf der Kantonsstrasse K46 im Ortsteil Pfaffnau waren die Rückmeldungen auch 
eindeutig. Die Mehrheit wünscht keine Anpassungen. Somit wird dieses Projekt nicht weiterverfolgt.  
 
Für die weiteren zahlreichen sachlichen und konstruktiven Rückmeldungen bei der Mitwirkung bedankt 
sich der Gemeinderat bei der Bevölkerung sehr. Einzelne individuelle oder leider auch unspezifisch 
unsachlich formulierte Anliegen konnten für die Gesamtbevölkerung nicht berücksichtigt werden. 
  
Folgende Themen, welche mehrfach genannt wurden, wurden erfasst und werden nun geprüft:  

- Auf massive verkehrsberuhigende Verbauungen oder Bäume soll wo möglich verzichtet werden 
- Zusätzliche Fussgängerstreifen sowie Positionierung der bestehenden Fussgängerstreifen 

sollen überprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass für das Anbringen von Fussgängerstreifen 
verschiedene Kriterien erfüllt sein müssen. So muss zum Beispiel der durchschnittliche tägliche 
Verkehr (DTV) bestimmte Grenzwerte übersteigen. Diese geforderten Kriterien zur Realisierung 
eines Fussgängerstreifen werden bei der Sagen- oder Murhofstrasse leider nicht erfüllt. Wir 
werden aber trotzdem versuchen, Wege zu finden um die Schulwegquerungen besser zu 
sichern.  

- Am Ende der Burgstrasse Richtung Kantonsstrasse wird die Vortrittssituation geprüft.  
 
Lichtraumprofile und Sichtzonen bei Hecken, Sträuchern und Bäumen 
Zum Wohl der Verkehrssicherheit wird die Bevölkerung um ständige Mitarbeit bei der Einhaltung der 
Sichtzonen und Lichtraumprofile gebeten. Im Jahr 2022 hat die Bevölkerung mittels Flyer diese 
Aufforderung erhalten. Dieses Jahr wird auf einen Versand verzichtet. Der Flyer ist jederzeit auf der 
Homepage zugänglich oder als Papierversion bei der Bauverwaltung erhältlich. Herzlichen Dank für die 
allseitige Mitwirkung! 
 

 
Flyer Einhaltung Sichtzonen 
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…usem Berich «Bauwesen und Infrastruktur» 
 
Projekt Kantonsstrasse K46 
Das Bauprojekt K 46 ab Industriegebiet Schöneich bis St. Urban ist nach wie vor beim Kanton in 
Bearbeitung. Zeitgleich sind auch die Projekte «Anpassung-Bushaltestellen» in unserer Gemeinde, 
entsprechend dem Behinderten-gleichstellungsgesetzt (BehiG), beim Kanton in Bearbeitung. 
 
Strassensanierungen und Verkehrssicherheit 
An der Orientierungsversammlung und der anschliessenden Mitwirkung der Bevölkerung wurden im 
Herbst 2022 die Bedürfnisse zu verschiedenen Strassenthemen erfasst. Die Auswertung und 
Weiterbearbeitung konnte Anfang 2023 abgeschlossen werden. Die Resultate der Umfrage hat den 
Gemeinderat nun zu folgender Weiterbearbeitung bewogen. 
 
Bei der Sanierung der Sagenstrasse, welche infolge der nötigen Kanalisationssanierung erfolgen soll, 
ist mehrheitlich keine umfangreiche Anpassung gewünscht. Der Gemeinderat hat entschieden, die 
Strasssenplanung nur gering anzupassen. Das Tempo wird bei innerorts 50 km/h belassen. Die Strasse 
soll aber, wenn dies so vom Kanton bewilligt wird, mit Fussgängerstreifen zur Schulwegsicherung 
ausgestattet werden. Vor der Projektauflage werden die Anwohnerinnen und Anwohner der 
Sagenstrasse erneut angeschrieben und über den Planungsstand informiert. 
 
Bei den Tempo-30-Zonen in den Quartieren wurde die vorgelegte Planung von der Bevölkerung 
mehrheitlich bestätigt. Zusätzlich forderte ein Initiativ-Komitee im Quartier Sagiacher St. Urban eine 
Begegnungszone mit Tempo 20. Eine solche Zone mit Fussgängervortritt ist in einem Quartier ohne 
Trottoir denkbar. Aufgrund der grossen Anzahl der Befürworterinnen und Befürworter aus diesem 
Quartier hat der Gemeinderat die Planung wunschgemäss angepasst.  
Im Gebiet Chottengasse wird aufgrund eines externen Gutachtens keine Tempo-30-Zone erstellt. 
Grund dafür sind die geringen Fahrbahnabmessungen, die kurzen Strassenabschnitte und die 
allgemeine Kleinräumigkeit. 
Die Planungsarbeiten sind nun in der Fertigstellung und gehen anschliessend zur Prüfung zum Kanton. 
Die Umsetzung oder mindestens eine Teilumsetzung dieser Arbeiten sind noch für das Jahr 2023 
vorgesehen. 
 
Folgend die Planausschnitte unserer beiden Ortsteilen 
 
Ortsteil Pfaffnau – Einführung Tempo-30-Zonen 
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- Frühe Entlassung aus dem Spital ermöglichen 
 
Die Spitex Region Willisau hat einen entsprechenden Fachbereich bereits aufgebaut und verfügt über 
spezialisierte Pflegefachpersonen. Die Zusammenarbeit (Abschluss Kooperationsvertrag) mit der 
Spitex Region Willisau im Bereich Palliative Care (ab 01. Januar 2023) und Nachtpikettdienst im Raum 
Pfaffnau-Roggliswil-Altbüron (20.00 bis 07.00 Uhr, ab 01. Mai 2023) ermöglicht es der Spitex Pfaffnau-
Roggliswil-Altbüron eine wichtige Lücke im Dienstleistungsangebot zu schliessen. 
 
 
 
…usem Berich «Soziales» 
 
Bedürfnisermittlung in der Jugendarbeit 
Um zu prüfen, ob das Angebot der Jugendarbeit den Bedürfnissen der Jugendlichen in den Gemeinden 
Pfaffnau/St.Urban und Roggliswil entspricht, führt die Jugendarbeiterin im Zeitraum Mai-Juli an der 
Oberstufe eine Bedürfnisermittlung durch. Neben einer Online-Umfrage, die die Jugendlichen zum 
Ausfüllen erhalten, werden auch qualitative Umfragen durchgeführt. Die Jugendlichen werden dabei in 
verschiedenen Formaten befragt und zum Beispiel bei einem «Gemeindespaziergang» von der 
Jugendarbeiterin aufgefordert, ihr die Vor- und Nachteile der Gemeinde aus jugendlicher Sicht zu 
zeigen und zu beschreiben.  
 
Bei der Bedürfnisermittlung geht es darum, den «Ist-Zustand» abzuklären und daraus allfällige 
Schlüsse zu ziehen. Die Jugendarbeiterin wird dabei den Fokus auf den öffentlichen Raum, die 
bestehenden Freizeit-Angebote für Jugendliche, den Grad der Beteiligung am Gemeindewesen und 
Potentialen in der Gemeinde legen. Voraussichtlich wird die Auswertung der Ermittlung im Herbst 
publiziert. 
 
 
 
…usem Berich «Ver- und Entsorgung» 
 
Sanierung Abwassersysteme 
Nebst der Überprüfung der Abwassersituation inkl. Oberflächenabwasser im Gebiet Industrie-Süd im 
Ortsteil Pfaffnau ist aktuell auch eine Klärung des Zustandes entlang der Pfaffnern vom Gebiet Sagen 
Richtung Vordemwald in Prüfung. Dies in Zusammenhang mit dem kantonalen Revitalisierungsprojekt 
der Pfaffnern.  
 
Beim Gebiet Industrie-Süd wird einerseits für einen optimierten Abfluss eine mögliche neue 
Freispiegelleitung geprüft. Andererseits werden die einzelnen Liegenschaftsbesitzern auch über den 
Zustand der aktuelle Oberflächenentwässerung informiert. Die Oberflächenentwässerung, respektive 
die dafür geforderte Versickerung oder Retention auf der eigenen Parzelle, zeigt teilweise 
Optimierungspotential auf. Diese Defizite müssen in den nächsten Jahren oder spätestens mit neuen 
Bauprojekten behoben werden. 
 
Abfall Entsorgungsstellen 
Die Umwelt- und Naturschutzkommission UNK greift die Thematik der Abfallentsorgung in unserer 
Gemeinde auf. Dafür wird eine Umfrage bei der Bevölkerung durchgeführt, welche Online oder auf 
Papier ausgefüllt werden kann. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Umfrage und sind 
gespannt auf die Resultate. Zum Beispiel könnte daraus eine Optimierung der Entsorgungsstellen in 
den beiden Ortsteilen Pfaffnau und St. Urban resultieren. 
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Seit August 2018 werden fixe SOL-Lektionen im Stundenplan gesetzt. So stehen mindestens vier 
Lektionen SOL im Stundenplan. Die Aufträge, die in diesen Lektionen bearbeitet werden, stammen aus 
den Fächern Deutsch, Mathematik sowie „Räume Zeiten Gesellschaften“ und werden phasenweise um 
weitere Lektionen aus anderen Fächern ergänzt. Beim SOL sollen die Schülerinnen und Schüler ihren 
Lernprozess selbst planen, steuern und überprüfen. SOL umfasst verschiedene Kompetenzen, über 
welche die Lernenden verfügen müssen, damit sie in unterschiedlichen Lernsituationen handlungsfähig 
sind und Herausforderungen zunehmend eigenständig meistern können. In der ISS 1 wird mit 
einfachen, kurzen Aufträgen gestartet, der Umfang der Aufträge wird später gesteigert. Während allen 
SOL-Lektionen ist eine Lehrperson anwesend, die die Schülerinnen und Schüler bei Fragen unterstützt. 
Alle Schülerinnen und Schüler werden zusätzlich durch einen SOL-Coach gefördert, der mit ihnen 
regelmässig Gespräche über ihr Lernen führt, mit ihnen überfachliche Ziele setzt, Strategien entwickelt, 
wie diese erreicht werden können und diese mit ihnen überprüft und so zur Förderung der personalen 
und arbeitsmethodischen Kompetenzen beiträgt. Schülerinnen und Schüler starten alle im SOL-Level 
1. Wer sich gut organisieren kann und zuverlässig arbeitet, kann bald ins Level 2 oder gar 3 aufsteigen. 
Je nach Level haben die Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger Freiheiten, zum Beispiel bei er 
Wahl des Arbeitsplatzes, bei der Verwendung von Planungsinstrumenten, der Arbeitsform (arbeite ich 
heute alleine oder in einer Gruppe) oder der Auswahl von Themen, die bearbeitet werden.  
 
Das SOL an der Schule Pfaffnau schafft, passend zum Schullogo, eine Brücke zwischen dem 
klassischen Schulunterricht, der modernen Pädagogik und den Anforderungen in der Berufswelt. Das 
ausführliche Konzept ist auf der Schulhomepage unter «Pfaffnau Sekundarstufe» zu finden. Sie dürfen 
sich jederzeit für einen Schulbesuch bei der Schulleitung melden, um sich selbst einen Eindruck zu 
machen, wie die Schülerinnen und Schüler im SOL arbeiten. 
 
 
 
…usem Berich «Alter und Gesundheit» 
 
Bauprojekt Murhof 
In der Medienmitteilung vom 12. September 2022 wurde mitgeteilt, dass die Weiterbearbeitung des 
Neubauprojekts um ein Jahr sistiert wird. Der Verwaltungsrat der Murhof AG sowie die 
Institutionsleitung arbeiten im Hintergrund aktiv an der Planung verschiedener Szenarien und stehen 
im engen Austausch mit dem Gemeinderat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Murhofs sowie die 
Bevölkerung werden um Verständnis gebeten, dass der jetzige Zeitpunkt noch zu früh ist, um fundierte 
Informationen weiterzugeben.  
 
Kooperationen Spitex PRA und Spitex Region Willisau 
Die Ressourcen im Gesundheitsbereich sind knapp. Ziel ist es, mit einer engen Zusammenarbeit die 
knappen Ressourcen der Spitex-Organisationen besser zu nutzen. Dies betrifft insbesondere 
spezialisierte Dienstleistungen wie z.B. Palliative Care. 
 
Palliative Care bedeutet die Betreuung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder 
chronisch fortschreitenden Krankheiten. Betroffenen Menschen soll in jeder Krankheitsphase eine 
optimale Lebensqualität bis zum Lebensende ermöglicht werden. Dabei erfolgt die Zusammenarbeit 
mit Arztpraxen, Heime, Spitäler und sozialen Einrichtungen. Auch werden Angehörige miteinbezogen 
und unterstützt. 
 
Die palliative Betreuung hat aufgrund der demografischen Entwicklung in den letzten Jahren stark 
zugenommen und ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gesundheitsversorgung geworden. Der 
Kanton Luzern und die Gemeinden haben deshalb gemeinsam einen spezialisierten mobilen Palliative 
Care Dienst aufgebaut. Dabei waren beim Aufbau der neuen Dienstleistung (24-Stunden-Dienst an 7 
Tagen) folgende drei Ziele wegleitend: 
- Den Verbleib zu Hause ermöglichen 
- Übergang zwischen stationärer und ambulanter Betreuung unterstützen 
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Einstellung Schulinfobroschüre 
Dieses Jahr wird die Schulinfo für das Schuljahr 2023/24 an die Eltern von schulpflichtigen Kindern und 
schulnahe Behörden zum letzten Mal herausgegeben. Aufgrund von Datenschutzbestimmungen, 
welche ab dem 01. September 2023 gelten, dürfen leider nur noch sehr wenige Infos über 
Lehrpersonen und Schüler/innen veröffentlicht werden. Die Bildungskommission hat sich deshalb zur 
Einstellung der gedruckten Infobroschüre entschieden. Alle Informationen über die Schule sind 
jederzeit auf www.schule-pfaffnau.ch abrufbar. 
 
Schulraumplanung 
Aktuell und auch in der Zukunft steigen die Schülerzahlen an. Die Infrastruktur der Schule hat unter 
anderem zu wenig Schulräume, zu kleine Garderoben, bei einigen Gebäuden keine Rollstuhlgängigkeit 
und nur kaltes Wasser im Primarschulhaus. 
 
Im 2022 wurde eine zweite Containerlage für den Kindergarten gemietet. Da diese Container aber nur 
eine temporäre Lösung sind, wurde im Jahr 2022 durch die Schulleitung eine Bestandesaufnahme der 
Schulräume im Vergleich zu den Schülerzahlen aufgenommen. Auch die anderen notwendigen 
Schulraumanpassungen wurden notiert. Mit dieser Auswertung wurde nun im Jahr 2023 eine 
Baukommission gegründet, in der neben der Schulleitung auch der Gemeinderat Bau, der Leiter Bau, 
ein externer Berater und der Gemeinderat Bildung einsitzen. Daneben wurde auch eine Nutzergruppe 
aus der Lehrerschaft gegründet, welche sich praktisch zu der Schulraumplanung einbringt. Mit diesen 
Gruppen wird nun in diesem Jahr eine mögliche Erweiterung der Schulanlage Pfaffnau geplant. Weitere 
News werden voraussichtlich in der Budgetbotschaft Ende Jahr folgen.  
 
SoL – Selbstorganisiertes Lernen an der Sekundarschule Pfaffnau 
Die Sekundarschule Pfaffnau hat bereits im Schuljahr 2016/17 erste Erfahrungen mit 
selbstorganisiertem Lernen (SOL) im kleinen Rahmen gesammelt. Die Versuchsphase zeigte, dass 
selbstorganisiertes Lernen nur bei langfristiger Übung erfolgreich praktiziert werden kann. In den 
folgenden Jahren wurde das SOL weiterentwickelt. Seit dem Schuljahr 2020/21 wird die Sek Pfaffnau 
durch das Förderprogramm des Kantons Luzern «Schulen mit besonderem Profil» unterstützt. Im 
September 2023 wird die Schule das Label "Schule mit besonderem Profil: innovative Lernformen in 
der Sekundarschule" erhalten. 

Bildquelle: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gestaltlehrlern/projekte/sol/, Zugriff Dezember 2022 
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- Frühe Entlassung aus dem Spital ermöglichen 
 
Die Spitex Region Willisau hat einen entsprechenden Fachbereich bereits aufgebaut und verfügt über 
spezialisierte Pflegefachpersonen. Die Zusammenarbeit (Abschluss Kooperationsvertrag) mit der 
Spitex Region Willisau im Bereich Palliative Care (ab 01. Januar 2023) und Nachtpikettdienst im Raum 
Pfaffnau-Roggliswil-Altbüron (20.00 bis 07.00 Uhr, ab 01. Mai 2023) ermöglicht es der Spitex Pfaffnau-
Roggliswil-Altbüron eine wichtige Lücke im Dienstleistungsangebot zu schliessen. 
 
 
 
…usem Berich «Soziales» 
 
Bedürfnisermittlung in der Jugendarbeit 
Um zu prüfen, ob das Angebot der Jugendarbeit den Bedürfnissen der Jugendlichen in den Gemeinden 
Pfaffnau/St.Urban und Roggliswil entspricht, führt die Jugendarbeiterin im Zeitraum Mai-Juli an der 
Oberstufe eine Bedürfnisermittlung durch. Neben einer Online-Umfrage, die die Jugendlichen zum 
Ausfüllen erhalten, werden auch qualitative Umfragen durchgeführt. Die Jugendlichen werden dabei in 
verschiedenen Formaten befragt und zum Beispiel bei einem «Gemeindespaziergang» von der 
Jugendarbeiterin aufgefordert, ihr die Vor- und Nachteile der Gemeinde aus jugendlicher Sicht zu 
zeigen und zu beschreiben.  
 
Bei der Bedürfnisermittlung geht es darum, den «Ist-Zustand» abzuklären und daraus allfällige 
Schlüsse zu ziehen. Die Jugendarbeiterin wird dabei den Fokus auf den öffentlichen Raum, die 
bestehenden Freizeit-Angebote für Jugendliche, den Grad der Beteiligung am Gemeindewesen und 
Potentialen in der Gemeinde legen. Voraussichtlich wird die Auswertung der Ermittlung im Herbst 
publiziert. 
 
 
 
…usem Berich «Ver- und Entsorgung» 
 
Sanierung Abwassersysteme 
Nebst der Überprüfung der Abwassersituation inkl. Oberflächenabwasser im Gebiet Industrie-Süd im 
Ortsteil Pfaffnau ist aktuell auch eine Klärung des Zustandes entlang der Pfaffnern vom Gebiet Sagen 
Richtung Vordemwald in Prüfung. Dies in Zusammenhang mit dem kantonalen Revitalisierungsprojekt 
der Pfaffnern.  
 
Beim Gebiet Industrie-Süd wird einerseits für einen optimierten Abfluss eine mögliche neue 
Freispiegelleitung geprüft. Andererseits werden die einzelnen Liegenschaftsbesitzern auch über den 
Zustand der aktuelle Oberflächenentwässerung informiert. Die Oberflächenentwässerung, respektive 
die dafür geforderte Versickerung oder Retention auf der eigenen Parzelle, zeigt teilweise 
Optimierungspotential auf. Diese Defizite müssen in den nächsten Jahren oder spätestens mit neuen 
Bauprojekten behoben werden. 
 
Abfall Entsorgungsstellen 
Die Umwelt- und Naturschutzkommission UNK greift die Thematik der Abfallentsorgung in unserer 
Gemeinde auf. Dafür wird eine Umfrage bei der Bevölkerung durchgeführt, welche Online oder auf 
Papier ausgefüllt werden kann. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Umfrage und sind 
gespannt auf die Resultate. Zum Beispiel könnte daraus eine Optimierung der Entsorgungsstellen in 
den beiden Ortsteilen Pfaffnau und St. Urban resultieren. 
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Jedes Kind kann gezielt erfolgreich lernen, weil es nach seinem Entwicklungs- und Lernstand lernen 
kann. Die Kinder übernehmen Verantwortung für ihr Lernen, für sich und ihre Gemeinschaft. 
 
Der integrative Unterricht ist in einer AgL Klasse einfacher umzusetzen, da die Unterrichtsstruktur und 
das Denken sowie Handeln der Lehrpersonen für alle Schüler auf Vielfalt hin angelegt ist. 
 
Dank AgL Klassen kann eine Schule mit schwankenden Kinderzahlen einzelner Jahrgänge besser 
umgehen. 
(Altersdurchmischtes Lernen AdL, Edwin Achermann, Heidi Gehrig) 
 
Nach längerer Planung und erfolgtem Elterninfoabend starten wir nun auf das Schuljahr 23/24 mit zwei 
Pilotklassen (1.-4. Klasse). Daneben werden drei Mischklassen geführt (zwei 3./4. Klassen, eine 
1./2.Klasse).  
 
Im Kanton Luzern gibt es einige Schulen, die in verschiedenen Formen des Altersgemischten Lernens 
die Schülerinnen und Schüler beim Lernen begleiten. Dennoch scheitert dieses Modell oft an 
mangelndem Engagement der Schulleitungen, Lehrpersonen und an fehlendem Wissen in Bezug auf 
das Lernen. An unserer Schule können wir nun dank motivierten und fachlich sehr gut weitergebildeten 
Lehrpersonen mit dem neuen Projekt starten.  
 
Jugendprojekt Lift 

Mit diesem Projekt werden Jugendliche der ersten Oberstufe an die Berufswelt 
herangeführt. Im 2022 konnten fünf Schülerinnen und Schüler dank 
Wochenarbeitsplätzen das Projekt Lift in unserer Gemeinde erfolgreich starten. 
Nachdem sie im Frühling 2022 bei einem Betrieb elfmal jeweils für zwei bis drei 
Stunden an einem Mittwochnachmittag gearbeitet hatten, wurde der Betrieb im Herbst 
für weitere acht Einsätze gewechselt. Mit einer Präsentation ihrer Arbeitseinsätze 
Ende Januar 2023 vor den Eltern und den Verantwortlichen der Lift Betriebe sowie 

einem kleinen Apéro wurde das erste Jahr erfolgreich abgeschlossen. Die Lift Schülerinnen und 
Schüler haben ein Diplom erhalten, welches für die Lehrstellensuche sicher hilfreich sein wird. Dank 
den sehr guten Erfahrungen wird das Projekt weitergeführt.  
 
Im Frühling 2023 sind nun fünf neue Lift Schülerinnen und Schüler gestartet und es konnten zusätzliche 
Betriebe für die Mitarbeit gewonnen werden. 
 
Herzlichen Dank an  

- Volg Pfaffnau, Frau M. Geisseler (Detailhandel) 
- Kita Froschkönig Pfaffnau, Frau C. Gehringer (Kita) 
- Franz Purtschert Gmbh Pfaffnau, Herr F. Geiser (Kaminfeger) 
- Karl Rölli Pfaffnau, Herr H.P. Willimann (Holzbau, Bedachung) 
- Alters- und Pflegeheim Murhof St. Urban, Herr U. Eggimann (Unterhalt, Küche, Pflege) 

 
Reserve 

- Bäckerei Schwizer Pfaffnau, Herr A. und Frau B. Schwizer (Bäckerei) 
- Wäscherei Mittelland Pfaffnau, Frau R. Steiner (Textilwäsche und Administration) 

 
Unter dem Motto: „Schule trifft Gewerbe/Wirtschaft“ sind weitere Projekte geplant. So konnte an der 
Gewerbevereins GV neben dem Projekt Lift auch der Berufswahlparcours vorgestellt werden, welcher 
für das Jahr 2024 geplant ist.  
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Begegnungsplatz Generationenpark auf der Pfarrwiese 
Mit der Initiative des Vereins «Mis Dorf, mis Dehei» konnte der neue Generationenpark auf der 
Pfarrwiese im Ortsteil Pfaffnau realisiert werden. Der neue Spielplatz wurde am 22. April 2023 feierlich 
der Öffentlichkeit übergeben. 
 

 
Quelle: Foto Michael Collavo 
 
Informationen zum Verein finden Sie unter www.misdorfmisdehei.ch. 
 
 
 
…usem Berich «Bildung» 
 
Altersgemischtes Lernen 
Altersgemischtes Lernen ist ein pädagogischer Ansatz und wurde vor drei Jahren von der 
Bildungskommission als das Zukunftsmodell der Schule Pfaffnau gutgeheißen. Im „Altersgemischten 
Lernen“ lernen Schülerinnen und Schüler unabhängig ihres Alters gemeinsam und differenziert nach 
ihrem Entwicklungs- und Lernstand. Lehrpersonen sowie Schüler und Schülerinnen nutzen die 
Heterogenität als Ressource für das Lernen im Unterricht und Zusammenleben. 
 
Wenn Kinder in die Schule kommen, bestehen zwischen ihnen Entwicklungsunterschiede von bis zu 
vier Jahren. Hinzu kommen Unterschiede bezüglich Geschlechts, der kulturellen Herkunft, des sozialen 
Status der Familie, der Religionszugehörigkeit, des Begabungsspektrums, usw. Dank dieser großen 
Heterogenität entstehen viele Lernmöglichkeiten. Der blockierende Vergleichsdruck fällt weg, der 
anspornende Vergleich ist immer da. Disziplinarprobleme nehmen ab und sind einfacher zu lösen. 
 
In der AgL Klasse steht den Schülern ein Lernangebot für mehrere Jahre zur Verfügung. Der 
mehrjährige Lernzyklus der AgL Klasse öffnet das Spektrum der Lernziele und Lernmöglichkeiten. 
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Unterstützung bei Energie- und Umweltschutzmassnahmen 
Wie am Energie-Apéro vom 7. März 2023 in Altbüron mitgeteilt, werden auch dieses Jahr wieder 
Energieberatungen von der Firma Lindenberg Energie GmbH durch die Gemeinde angeboten. 
Informationen und Termine dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.pfaffnau.ch unter der Rubrik 
Wirtschaft → Umwelt und Energie → Kostenlose Energieberatungen oder unter folgendem QR-Code: 

 
Kostenlose Energieberatung 2023 

Weitere Informationen zu den ganzjährig kostenlosen Energieberatungen durch Eugen Blum finden Sie 
mit folgendem Link: https://www.pfaffnau.ch unter der Rubrik: Wirtschaft → Umwelt und Energie → 
Unterstützung Umsetzung Energiemassnahmen. 
 
Windenergie 
Am 3. November 2022 organisierte die Gemeinde gemeinsam mit den interessierten Firmen CKW AG 
und Windenergie Schweiz AG eine Orientierungsversammlung zum Thema Windenergie. 
 
Die Informationen, unteranderem auch zur Orientierungsversammlung, sammelt die Gemeinde auf der 
Internetseite www.pfaffnau.ch unter der Rubrik Wirtschaft → Umwelt und Energie → Windenergie oder 
direkt mit dem folgenden QR-Code. 

 
Windenergie 

Parallel sind auf Ebene Kanton und Bund Bestrebungen in Arbeit, den Bau von nachhaltiger 
Energiegewinnung voranzutreiben. So sollen beispielsweise im kantonalen Planungs- und Baugesetz 
PBG und dem kantonalen Energiegesetz KEnG Änderungen erfolgen. Diese würden sich auch auf 
künftige Windparkanlagen auswirken.  
 
 
 
…usem Berich «Kultur und Freizeit» 
 
Gesundheitsbänkli 
Zum internationalen Tag der «psychischen Gesundheit» vom 10. 
Oktober 2023 lanciert der Kanton Luzern eine «Bänkli-Aktion». Im 
Rahmen der Aktion www.gesundesluzern.ch und der Kampagne «Wie 
geht’s dir?» stellt die Fachstelle Gesundheitsförderung jeder Luzerner 
Gemeinde eine attraktive, gelbe Sitzbank zur Verfügung. Diese soll 
soziale Kontakte fördern, Generationen verbinden und zu mehr 
Bewegung im nächsten Umfeld animieren. Sie finden unser Bänkli vor 
dem Gemeindehaus. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 

Neophyten 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Bauvorschriften durch die Gesamt-Ortsplanungsrevision werden im 
neuen Bau- und Zonenreglement (BZR) Neupflanzungen von Neophyten gemäss der schwarzen Liste 
(invasiven) und auch der watch-Liste (potenziell invasiven) verboten. 
 
Die Liste der Neophyten findet man unter www.infoflora.ch oder direkt mit diesem QR-Code: 

 
Liste Neophyten Quelle: www.infoflora.ch 

Weitere Informationen zu Neophyten finden Sie auch auf der Website der Umweltberatung Luzern 
https://umweltberatung-luzern.ch → Themen → Natur und Garten → Pflanzen & Pilze → Neophyten-
Exotische Problempflanzen 

 
Informationen Neophyten www.umweltberatung-luzern.ch 

Der Gemeinderat freut sich, dass sich unser Mitbürger Christoph Marti, Neumitglied der Umwelt- und 
Naturschutzkommission UNK, für eine intakte Natur einsetzt. Er engagiert sich für die Bekämpfung der 
Neophyten und stellt sich bei Fragen zu Neophyten als Ansprechperson zur Verfügung. Fragen oder 
Fundstandorte bitte direkt via E-Mail an neophyten@pfaffnau.ch oder telefonisch an die Bauverwaltung 
062 747 30 90 melden. 
 
Bei der Eröffnung des Generationenparks wurde die Gelegenheit genutzt, die Thematik der Neophyten 
der Bevölkerung näherzubringen.  
 
Photovoltaik-Anlagen 
Das Dach des Sekundarschulhauses wird mit einer Photovoltaik-Anlage ausgerüstet. Damit diese 
installiert werden kann, braucht es vorgängig eine Erneuerung der Dacheindeckung. Diese Arbeiten 
sind für den Sommer geplant.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle auch für die zahlreichen privaten Projekte bedanken, die in letzter 
Zeit zielstrebig umgesetzt wurden. In den Jahren 2020 und 2021 waren dies noch jeweils 9 Anlagen. 
Im letzten Jahr 2022 23 Anlagen – Herzlichen Dank! 
 
Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen: neuer Abzug bei den Steuern 
Ab der Steuerperiode 2023 können Kosten für Energie- und Umweltschutzmassnahmen sowie 
Rückbaukosten nicht nur bei der direkten Bundessteuer, sondern neu auch bei den Staats- und 
Gemeindesteuern als Unterhaltskosten abgezogen werden. Es gelten die gleichen Regeln wie bisher 
schon bei der direkten Bundessteuer. Ferner werden Einspeisevergütungen bei Photovoltaikanlagen 
erst ab 10'000 kWh besteuert. 
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…usem Berich «Zentrale Dienste» 
 
Personalwesen 
In diesem Bereich orientiert die Gemeinde über Personalmutationen sowie Dienstalter. 
 
Zeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023 
 
Eintritte: 

• Fabienne Tschopp, per 01.01.2023, Steuern/Finanzen 
• Janick Blum, per 01.05.2023, Werkdienst 

 
Austritte: 
keine 
 
Dienstjubiläum: 

• 5 Jahre: Nadja Huber, Bauverwaltung 
• 5 Jahre: Beat Scheidegger, Werkdienst 
• 5 Jahre: Iris Zürcher, Schulsekretariat 
• 15 Jahre: Simon Wapf, Steuern/Finanzen 

 
 
 
…usem Berich «Sicherheit» 
 
Löschwasserversorgung abgelegener Liegenschaften 
Das Projekt der Löschwasserversorgung für die Liegenschaften Eberdingen-Renzlingen konnte 
zusammen mit der Gemeinde Reiden gestartet werden. Die involvierten Nutzer wurden im Januar 2023 
informiert. Die Ausführung ist für das Jahr 2024 geplant. Anschliessend soll im Zweijahresrhythmus 
jeweils ein weiteres Gebiet mit einem Löschwasserbecken ausgestattet werden. 
 
 
 
…usem Berich «Umwelt und Energiestadt» 
 
Energie-Stadt-Label 
Im Jahr 2015 konnte sich die Gemeinde Pfaffnau erstmals mit dem Label „Energiestadt-Gemeinde“ 
auszeichnen lassen. Alle vier Jahre steht nun eine Rezertifizierung an. Wir freuen uns, dass dank dem 
allseitigen Engagement für eine energieeffiziente und nachhaltige Lebensweise stets eine 
Verbesserung erzielt werden konnte und damit auch dieses Jahr die Rezertifizierung erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte. 
 
Die Bewertungen haben sich seit der ersten Zertifizierung wie folgt verändert: 
 

Jahr Status Mögliche Punktzahl Effektive Punktzahl in Prozent 

2015 Zertifizierungsaudit 383 Pt 204.2 Pt 53.0 % 

2019 1. Label-Erneuerung 454 Pt 261.8 Pt 58.0 % 

2023 2. Label-Erneuerung 473 Pt 319.4 Pt 67.5 % 

 
 
 

 

1 
 

Nöigkeite… 
 
 
…usem Berich «Politik und Wirtschaft» 
 
PRIORIS – Ausbau Glasfasernetz 
Das Projekt PRIORIS war in den letzten Wochen vermehrt Thema in den Medien. Dies aufgrund der 
Pläne der Swisscom, das Glasfasernetz punktuell in interessanten Gebieten auszubauen. Dies birgt 
das Risiko, dass ein grosser Teil der Bevölkerung langfristig benachteiligt wird und steht somit entgegen 
dem Grundpfeiler der Gleichbehandlung und Solidarität des Projekts.  
 
Die Projektverantwortlichen haben in der Zwischenzeit einen Partner gefunden, mit dem dieses 
Grossprojekt angegangen werden kann. Auch mit der Swisscom wurde über eine Zusammenarbeit 
verhandelt, ohne sich bisher allerdings einigen zu können. Das Modell mit dem Partner sieht vor, dass 
sich die 21 Gemeinden mit insgesamt 7.5 Mio. Franken am Projekt beteiligen. Zudem beteiligen sich 
die Liegenschaftsbesitzer mit einem einmaligen Betrag an der Erschliessung. Zurzeit führt PRIORIS 
die finalen Vertragsverhandlungen mit dem Umsetzungspartner. 
 
Das Projekt geniesst grosse politische Unterstützung. Der Fahrplan sieht vor, dass in diesem Jahr in 
allen beteiligten Gemeinden über das Projekt und die finanzielle Beteiligung entschieden wird. Bei einer 
Zustimmung wird zwischen 2023 – 2028 für alle Liegenschaften das Glasfasernetz erstellt. 
 
Anschlagkasten St. Urban 
Jahrelang wurde der Anschlagkasten in St. Urban durch Herrn und Frau Zemp, St. Urban, gewissenhaft 
betreut. Per Ende März 2023 haben sie dieses Amt nun abgegeben. Die Gemeinde dankt den beiden 
herzlich für ihren unkomplizierten Umgang mit den Publikationen, sei es für die Verwaltung, die Vereine 
oder private Personen. 
 
Als neue Ansprechperson für den Anschlagkasten stellt sich Markus Gylam, Hauswart der Schulanlage 
St. Urban, zur Verfügung. Einsendungen für die beiden Anschlagkästen in Pfaffnau und St. Urban 
nimmt die Gemeindekanzlei gerne entgegen und wird dann jeweils den Aushang bei genügend 
Platzverhältnissen koordinieren. 
 
Spartageskarte Gemeinde 
Die Tageskarte Gemeinde wird ab 2024 durch die Spartageskarte Gemeinde ersetzt. Das neue 
Angebot orientiert sich an der bekannten Spartageskarte des ÖV: Das Produkt wird in zwei Preisstufen, 
für die 1. und 2 Klasse sowie für Personen mit und ohne Halbtaxabonnement angeboten. Die günstigere 
Stufe steht bis maximal 10 Tages vor dem Reisetag zur Verfügung und kostet mit Halbtaxabo in der 2. 
Klasse CHF 39.-. Es kann eine beliebige Anzahl gekauft werden, wobei jede Tageskarte personalisiert 
ist. Die Kontingentierung je Gemeinde sowie die Einschränkung auf die eigenen Einwohnerinnen und 
Einwohner entfallen. Region Luzern West prüft aktuell noch, ob eine Übergangslösung für die restlichen 
Monate im Jahr 2023 angeboten werden kann. Sollte die Gemeinde Pfaffnau im Jahr 2023 noch einmal 
Tageskarten Gemeinden anbieten können, wird die Bevölkerung informiert. 
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Nöigkeite vo de Gmeind Pfaffnau  
Hier finden Sie Informationen aus allen Bereichen der 
Verwaltung. 
 
 
 

Neue Homepage: www.pfaffnau.ch Jetzt für den Newsletter anmelden unter www.pfaffnau.ch.
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